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1 Einleitung 

Der Mensch strebt nach Fortschritt, Effizienz und Nachhaltigkeit, ganz gleich ob in 

Technik, Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik. Während in der Geschichte die 

Bündnisse und Verträge zwischen den Staaten selbst im Vordergrund standen, 

entstand bereits Anfang des 20. Jahrhunderts der Gedanke an die Vereinheitli-

chung unternehmerischer Prozesse. Um auf europäischer Ebene die Vorteile ver-

schiedener Standorte nutzen und erfolgreich voranschreiten zu können, war eine 

länderübergreifende Kooperation unerlässlich. Um diesen Vormarsch zu unterstüt-

zen, hat sich der europäische Gesetzgeber die Schöpfung einer Rechtsform mit 

binnenmarktspezifischen Freiheiten zum Ziel gesetzt. Ergebnis war eine Aktienge-

sellschaft nach europäischem Recht, die Societas Europaea (SE). 

 

Seit Ihrer Einführung im Jahr 2004 hat sich die SE in Europa und insbesondere in 

Deutschland etabliert. Bis Ende des Jahres 2019 wurden 3.285 Europäische Akti-

engesellschaften ins Handelsregister eingetragen, von denen derzeit 700 operativ 

tätig sind. Davon können dem deutschen Handelsregister 389 Gesellschaften ent-

nommen werden.1 Zu den Bekanntesten zählen die Deichmann SE und die Por-

sche SE. 

 

Damit die einheitliche Rechtsform Wirkung zeigen kann, wurde eine Verordnung 

über das Statut (SE-VO) sowie eine Richtlinie mit Regelungen zur Beteiligung der 

Arbeitnehmer erlassen, welche direkt und vorrangig anwendbar sind. Diese         

Bestimmungen waren durch die einzelnen Mitgliedsstaaten zu erweitern und aus-

zuführen, um eine länderspezifische Anpassung zu ermöglichen. In Deutschland 

wird die Verordnung zur SE durch das Ausführungsgesetz (SEAG) in gesell-

schaftsrechtlichen Aspekten ergänzt und die Richtlinie zur Beteiligung der Arbeit-

nehmer im SE-Beteiligungsgesetz (SEBG) umgesetzt.2 Da auf diesem Wege keine 

strenge Rechtsform, sondern die Möglichkeit einer Vielzahl verschiedener SE ge-

schaffen wurde, befasst sich die vorliegende Diplomarbeit mit den gesellschafts-

rechtlichen Gesichtspunkten in Bezug auf die europäischen Grundregelungen und 

deren Umsetzung im deutschen Recht. Des Weiteren wird ein Einblick in die Ent-

wicklungen der letzten Jahre, der in der Praxis aufgetretenen Probleme und deren 

versuchte Lösungsansätze durch aktuelle richterliche Entscheidungen gegeben. 

                                                
1 Vgl. SE-Datenblatt „Fakten zur Europäischen Aktiengesellschaft – Stand 31.12.2019“ des Institutes 

für Mitbestimmung und Unternehmensführung, S. 1. 
2 Vgl. Edgar Rose/Roland Köstler in „Mitbestimmung in der Europäischen Aktiengesellschaft (SE)“, 

2011, Bund-Verlag GmbH, S. 14. 
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Zur Veranschaulichung der europarechtlichen und nationalen Vorschriften werden 

beispielhaft die vertraglichen Regelungen einer deutschen SE thematisiert. Im An-

hang befindet sich die aktuelle Satzung der Deichmann SE sowie der im Rahmen 

der Gründung erstellte Umwandlungsplan. Auszugsweise werden die von der 

Deichmann SE in der Praxis vereinbarten Regelungen mit den theoretisch festge-

schriebenen Vorstellungen der Gesetzgeber in Vergleich gesetzt. 

 

2 Entstehungsgeschichte 

Die Societas Europaea, eine Idee der Moderne. Eine weitverbreitete Vermutung, 

die der ersten supranationalen Rechtsform oftmals anhängt. Dass bis zur Verab-

schiedung der heutigen Rechtsgrundlagen und der Möglichkeit eine Europäische 

Aktiengesellschaft gründen zu können eine lange Reise durch viele Jahrzehnte 

durchlebt wurde, wissen die Meisten nicht. Bereits zum 34. Deutschen Juristentag 

im Jahr 1926 kam der Gedanke auf, neben den nationalen Gesellschaftsformen, 

eine „überstaatliche kapitalistische Organisationsform“ zu schaffen.3,4 Da auf die-

sem rechtspolitischen Kongress der Gedanke lediglich ein solcher blieb und nicht 

ausgebaut wurde, erarbeitete der Europarat in den Jahren 1949 und 1952 zwei 

Entwürfe für eine europäische Gesellschaftsform. In diesen beiden Entwürfen wur-

den den auf europäischer Ebene gegründeten Gesellschaften Vorteile hinsichtlich 

öffentlicher Zwecke, wie Zöllen oder Ausnahmegenehmigungen, zugesagt. Auf-

grund dieser Bevorzugungen wurde befürchtet, dass nationale Gesellschaften ver-

drängt werden könnten und eine Fortentwicklung der Entwürfe erfolgte nicht.  

 

Sieben Jahre später griffen der Notar Thibiérge und der niederländische Hoch-

schullehrer Sanders die Idee einer Aktiengesellschaft auf supranationaler Ebene 

wieder auf. 5 Auch auf politischer Ebene wurde die Thematik abermals diskutiert 

und die Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, welche die 

Grundlage unserer heutigen Europäischen Union bildete, verfasste im Jahr 1966 

eine Denkschrift für eine Europäische Handelsgesellschaft.  

 

Um die ersten Ideen ausbauen zu können, wurden Sanders und andere Fachkun-

dige der unterschiedlichen Mitgliedsstaaten zur Erarbeitung eines ersten Entwurfs 

angewiesen. Schon im Folgejahr konnte ein ausführlicher Entwurf mit Inhalten zu 

                                                
3 Vgl. Schröder/Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 

2005, Nomos Verlagsgesellschaft, Vorbemerkungen, Rz. 1.  
4 Verhandlungen des 34. Deutschen Juristentags zu Köln, herausgegeben von dem Schriftführer-

Amt der ständigen Deputation, Band. 2, Berlin/Leipzig 1927, S. 878. 
5  Vgl. Habersack in „Europäisches Gesellschaftsrecht“, 2. Auflage 2003, Verlag C.H. Beck, Rz. 392.  
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gesellschafts-, konzern-, konkurs- und arbeitsrechtlichen Bereichen präsentiert 

werden, welcher die Umsetzung in den Mitgliedsstaaten mittels eines verpflichten-

den Staatsvertrages vorsah.6 Auf Grundlage dieser Ausarbeitungen entwickelte 

die Kommission im Jahre 1970 ihren ersten Vorschlag einer Verordnung des Rates 

über das Statut für europäische Aktiengesellschaften. Dieser Vorschlag war kor-

respondierend zur Denkschrift im Jahr 1966 sowie dem Entwurf der Experten-

gruppe aus dem Jahr 1967 und wurde um Regelungen zur Mitbestimmung von 

Arbeitnehmern in einer Europäischen Aktiengesellschaft ergänzt. Dieser erste Vor-

schlag umfasste ganze 284 Artikel und glich damit einem vollständigen neuen Ge-

setz. Sämtliche Ausschüsse sowie das Europäische Parlament waren den Gestal-

tungsideen gegenüber grundlegend positiv gestimmt, hatten aber dennoch einige 

Änderungs- und Verbesserungsvorschläge, welche die Kommission 1975 in einem 

überarbeiteten Konzept übernahm und den ersten Vorschlag auf über 400 Artikel 

erweiterte. Vor allem die Mitgliedsstaaten erhoben auf die erhebliche Erweiterung 

enorme Widersprüche, da diese ausführlichen Regelungen eine Umsetzung auf 

nationaler Ebene beinahe unmöglich schienen ließen.7 Aus diesem Grund wurde 

das nochmals begonnene Projekt aufs Neue ad acta gelegt.  

 

Erst über zehn Jahre später wurde es von der Kommission letztmalig aufgenom-

men, da sie im Rahmen der Implementation des Binnenmarktes der Überzeugung 

war, dass eine Europäische Gesellschaft zur Vereinfachung von grenzüberschrei-

tenden Unternehmenszusammenschlüssen oder zur Förderung der Wirtschaftlich-

keit notwendig ist. Resultat war ein völlig neuer Vorschlag, den sie am 25.08.1989 

vorlegte. Anders als in den Vorherigen, wurden die Regelungen in eine Verord-

nung über das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft und eine Richtlinie über 

die Mitbestimmung der Arbeitnehmer aufgespalten. Durch diese Aufspaltung so-

wie aufgrund des Verweises auf die nationalen gesetzlichen Bestimmungen des 

entsprechenden Sitzstaates und der Konzentration auf wesentliche Kernthemen, 

konnte die Verordnung mit 137 Artikeln wesentlich übersichtlicher gestaltet wer-

den.8 Nach den Resonanzen verschiedener Ausschüsse, Verbände und dem Eu-

ropäischen Parlament wurde die Verordnung auf 108 Artikel gekürzt. Das einzig 

zu lösende Problem war zu diesem Zeitpunkt die Kompromissfindung hinsichtlich 

der Regelungen zur Mitbestimmung, unter den verschiedenen Vorstellungen der 

                                                
6 Vgl. Schröder/Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 

2005, Nomos Verlagsgesellschaft, Vorbemerkungen, Rz. 2.  
 
7 Vgl. Habersack in „Europäisches Gesellschaftsrecht“, 2. Auflage 2003, Verlag C.H. Beck, Rz. 392. 
8.Vgl. Schröder/Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 

2005, Nomos Verlagsgesellschaft, Vorbemerkungen, Rz. 3,4.  
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Mitgliedsstaaten. Um neue Anregungen und Lösungswege finden zu können, 

wurde ein zweites Mal eine Expertengruppe beauftragt. Die „European Systems of 

Worker Insolvement“ (Davignon-Gruppe) unter Leitung von Étienne Davignon, 

dem damaligen Ausschussvorsitzenden der politischen Direktoren der Europäi-

sche Wirtschaftsgemeinschaft, unterbreitete ein zweistufiges Mitbestimmungsver-

fahren auf Grundlage der europäischen Betriebsratsrichtlinie. Nach weiteren Sit-

zungen, Diskussionen und einer letztmaligen Kürzung der Verordnung um die 

Hälfte ihrer bisherigen Artikel, wurde am 20.12.2000 auf dem Gipfel von Nizza eine 

politische Einigung erzielt und sowohl die Verordnung über das Statut der Europä-

ischen Aktiengesellschaft9 als auch die Richtlinie über die Mitbestimmung der Ar-

beitnehmer10 am 08.10.2001 verabschiedet.11,12 In Kraft treten sollten diese jedoch 

erst drei Jahre später zum 08.10.2004. In diesem Zeitraum hatten die Mitglieds-

staaten die Aufgabe die Durchführungsbestimmungen in ihr nationales Recht um-

setzen.13,14  

 

Nach mehreren Startversuchen und verschiedenartigen Ansätzen wurde die erste 

supranationale Rechtsform zum Leben erweckt und hat sich seither immer weiter 

in den Mitgliedsstaaten etabliert. Die am Ende in Kraft getretenen Rechtsvorschrif-

ten zeigen eine erhebliche Kluft zu dem anfänglichen Ziel ein umfassendes Rege-

lungsstatut zu schaffen. Meines Erachtens spiegelt das Ergebnis der jahrzehnte-

langen Prozedur die Vielseitigkeit und Toleranz der Europäischen Union wider. 

Statt einer einheitlichen europäischen Gesellschaftsform wurden, durch die Ver-

weise auf das nationale Recht und die Gestaltungsspielräume der Mitgliedsstaa-

ten, eine Reihe von Europäischen Aktiengesellschaften geschaffen. Das im Detail 

differenzierende Recht der Mitgliedsstaaten ermöglicht den Unternehmen, welche 

sich für diese Rechtsform entscheiden, anhand der Wahl ihres Gesellschaftssitzes 

die für ihre Bedürfnisse optimalen Regelungen zu finden. Auch wenn dieses Modell 

                                                
9 Vgl. Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates über das Statut der Europäischen Aktiengesell-

schaft (SE) vom 08.10.2001, ABl. Nr. L 294/1, abgedruckt in Habersack. 
10.Vgl. Richtlinie 2001/86/EG des Rates zur Ergänzung des Status der Europäischen Gesellschaft 

hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer vom 08.10.2001, ABl. Nr. L 294/22, abgedruckt in 
Habersack. 

11.Vgl. Schröder/Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 
2005, Nomos Verlagsgesellschaft, Vorbemerkungen, Rz. 5-8.  

12.Vgl. Sebastian Korts, 2003: „Die Europäische Aktiengesellschaft, Societas Europaea (SE) – im 
Gesellschafts- und Steuerrecht“, Verlag Recht und Wirtschaft Heidelberg, S. 4. 

13.Vgl. SE Ausführungsgesetz – SEAG – vom 22.12.2004. 
14 Vgl. Habersack in „Europäisches Gesellschaftsrecht“, 2. Auflage 2003, Verlag C.H. Beck, Rz. 394 
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auf verschiedenen Rechtsebenen Arbeit und Kontrolle bedeutet, schafft es den-

noch Vertrauen und ein effektives Zusammenspiel vielfältiger Faktoren von Recht 

und Wirtschaft.15 

 

3 Gründung einer SE 

Die Möglichkeiten eine SE zu gründen, wurden abschließend in Art. 2 SE-VO ge-

regelt. Hierbei wird zwischen einer primären (Art. 2 Abs. 1 bis 4 SE-VO) und se-

kundären (Art. 3 Abs. 2 SE-VO) Gründung unterschieden. Zu den primären Mög-

lichkeiten zählen die grenzüberschreitende Verschmelzung, die grenzüberschrei-

tende Gründung einer Holding-SE oder Tochter-SE und die Umwandlung einer 

nationalen Aktiengesellschaft.16 Während diese Varianten jeder nationalen Aktien-

gesellschaft offenstehen, hat der Gesetzgeber in Art. 3 Abs. 2 SE-VO einer bereits 

bestehenden SE die Möglichkeit geschaffen jederzeit eine Tochter-SE zu gründen, 

ohne dass hierzu eine zweite Gesellschaft benötigt wird (sekundäre Gründung, 

vgl. hierzu Tz. 3.4.2).17 

 

Für die Gründung einer SE entscheiden sich neben international tätigen Großkon-

zernen auch immer häufiger mittelständische und Familienunternehmen. Um der-

zeit auf dem Markt bestehen zu können, müssen Unternehmen mittels Einzigartig-

keit und Besonderheit hervorstechen und die Konsumenten auf sich und ihre Pro-

dukte aufmerksam machen. Aufgrund der internationalen Bekanntheit und 

europäischen Einheitlichkeit der SE, profitieren die Gründer von einem Image- und 

Prestigegewinn. Großunternehmen, wie die Allianz, Porsche oder MAN bevorzu-

gen die Gründung wegen der vereinfachten Sitzverlegung und erleichterter grenz-

überschreitender Neu- und Umstrukturierungen. Für Familienunternehmen, wie 

DEICHMANN, ist eher die individuelle Gestaltung der Leitungs- und Verwaltungs-

ebene (vgl. hierzu Tz. 4.2) sowie der Mitbestimmung der Arbeitnehmer (vgl. hierzu 

Tz. 5) von Bedeutung. Dank der Vielfalt an Gründungmöglichkeiten haben die 

Gründungsgesellschaften die Wahl einen für sich passenden Weg zur Internatio-

nalisierung zu finden.18 

                                                
15.Vgl. Schröder/Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage  

2005, Nomos Verlagsgesellschaft, Vorbemerkungen, Rz. 9-10.  
16.Vgl. Sebastian Korts, 2003: „Die Europäische Aktiengesellschaft, Societas Europaea (SE) – im 

Gesellschafts- und Steuerrecht“, Verlag Recht und Wirtschaft Heidelberg, S. 6. 
17.Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 17, 35. 
18 Vgl. Bettina Haider-Giangreco und Marcel Polte in „Betriebsberater 2014“, Aufsatz, Tz. II,  
    S. 2947-2948. 
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Trotz der großen Unterschiede, die die einzelnen Gründungsarten aufweisen, 

müssen in jedem Falle dieselben Grundvoraussetzungen erfüllt werden. Planen 

zwei Unternehmen eine SE zu gründen, müssen diese dem Recht von zwei unter-

schiedlichen EU-Mitgliedsstaaten unterliegen, berücksichtigen, dass Sitz und 

Hauptverwaltung der künftigen SE innerhalb eines Mitgliedsstaates liegen müs-

sen, ein Grundkapital in Höhe von mindestens 120.000 Euro durch die Ausgabe 

von Aktien zu leisten ist und Vereinbarungen mit den Arbeitnehmern über deren 

perspektivischen Rechte zu treffen sind.19 Bei der Deichmann SE wurde ursprüng-

lich, im Rahmen der Umwandlung, ein Grundkapital in Höhe von 12.000.000 Euro 

festgelegt. Infolge durchgeführter Kapitalerhöhungen beträgt es derzeit 

400.000.000 Euro.20 

 

Ebenso lässt sich für alle ein ähnlicher, dreigliedriger Gründungsprozess ableiten. 

Zunächst wird in einer Planungsphase darüber diskutiert, welche der Gründungs-

möglichkeiten aus gesellschafts- und steuerrechtlicher Sicht für den zu erreichen-

den Zweck sinnvoll erscheint und ob die in der Verordnung getroffenen Anforde-

rungen erfüllt werden können. Zudem werden die wesentlichen Eckdaten der zu 

gründenden SE, z.B. Sitz, Kapital, Art des Leitungssystems oder die Besetzung 

der Organe festgelegt. In einer zweiten Phase, der sogenannten Vorbereitungs-

phase, werden die Entwürfe und Arbeiten aus der Planung in Gründungsdoku-

mente übernommen und das notwendige Verfahren für die Beteiligung der Arbeit-

nehmer angestoßen. Die Gründungs- und Vollzugsphase bildet den Abschluss, in 

dem nun sämtliche Beschlüsse gefasst, Zustimmungen erteilt, Verfahren abge-

schlossen und alle Dokumente und Anmeldungen beim Handelsregister einge-

reicht werden.21 

 

3.1  Gründung durch grenzüberschreitende Verschmelzung 

Die Gründung einer SE durch grenzüberschreitende Verschmelzung ist in den     

Art. 17 ff. SE-VO geregelt. Es erfolgt die Fusion von zwei oder mehr Rechtsträgern 

zu einem Einzigen, ohne dass ein Liquidationsverfahren für die Gründungsgesell-

schaften durchzuführen ist.22 Neben dem Vorliegen nationaler Aktiengesellschaf-

                                                
19.https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/setting-up-euro-

.pean-company/index_de.htm 
20 Vgl. § 5 Abs. 1 der angefügten Satzung. 
21 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 19. 
22 Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
    Vorbemerkung zu Art. 17 SE-VO, Rz. 1. 
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ten, die ihren Sitz sowie ihre Hauptverwaltung im Gemeinschaftsgebiet der Euro-

päischen Union haben, ist es erforderlich, dass die Gründungsgesellschaften 

selbst dem Recht von mindestens zwei unterschiedlichen Mitgliedsstatten ange-

hören (Mehrstaatlichkeitserfordernis).23 Die Existenz einer Tochtergesellschaft in 

einem anderen Mitgliedsstaat ist bei dieser Gründungsvariante nicht ausrei-

chend.24  

 

Die SE kann während des Verschmelzungsprozesses durch Aufnahme oder Neu-

gründung entstehen.25 Im Rahmen der Aufnahme geht das gesamte Aktiv- und 

Passivvermögen, d.h. sämtliches Anlage- und Umlaufvermögen sowie Forderun-

gen und Verbindlichkeiten, auf eine bereits bestehende Gesellschaft, gegen Ge-

währung von Aktien an der übernehmenden Gesellschaft, über.26,27 Diese wird als 

aufnehmende Gesellschaft bezeichnet und nimmt nach der Übertragung die 

Rechtsform der SE an, während die übrigen Gesellschaften erlöschen. Handelt es 

sich um eine Verschmelzung zur Neugründung einer SE, geht das gesamte Aktiv- 

und Passivvermögen der Gründungsgesellschaften nicht auf eine von diesen, son-

dern auf eine zeitgleich neugegründete Gesellschaft, in der Rechtsform der SE, 

über. Auch nach diesem Verschmelzungsprozess erlöschen die übertragenden 

Gesellschaften.28,29 

 

Während sich für viele Außenstehende nicht viel zu ändern scheint, erfordert ein 

solcher Prozess viel Planung und Vorbereitung, da sowohl auf internationaler als 

auch auf nationaler Ebene viele Regelungen zum Thema Verschmelzung zu be-

achten sind. Gemäß Art. 20 SE-VO müssen die Vertreter der Gründungsgesell-

schaften einen gemeinsamen Verschmelzungsplan erstellen, aus dem unter an-

derem Firma und Sitz der verschmelzenden Gesellschaften sowie der SE, das 

Umtauschverhältnis der Aktien, eventuell bestehende Sonderrechte, die Satzung 

der SE und Informationen zum Verfahren der Arbeitnehmerbeteiligung (vgl. hierzu 

Tz. 5) hervorgehen.30 Ist eine deutsche Gründungsgesellschaft beteiligt, muss die-

ser Verschmelzungsplan notariell beurkundet werden und einen Monat vor der 

                                                
23 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 2 SE-VO, Rz. 11. 
24 Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
    Art. 17 SE-VO, Rz. 9. 
25 Vgl. Art. 17 Abs. 2 Buchst. a) und b) SE-VO. 
26 Vgl. § 2 Nr. 1 i.V.m. §§ 4 ff. UmwG. 
27 Vgl. Zimmermann/Zimmermann-Hübner in „Handels- und Gesellschaftsrecht“, 11. Auflage 2013, 

Erich Fleischer Verlag, Tz. 2.14.4.2. 
28 Vgl. § 2 Nr. 2 i.V.m. §§ 36 ff. UmwG. 
29 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 19-21. 
30 Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
    Art. 20 SE-VO, Tz. 1. 
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Hauptversammlung den Betriebsräten der beteiligten Gesellschaften zugesandt 

werden.31,32 Die zwei weiteren Kriterien, die zu erfüllen sind, wurden aus dem deut-

schen Umwandlungsrecht übernommen. Zum Einen muss ein Verschmelzungs-

bericht erstellt werden, mit dem die Anteilseigner über Verschmelzungsplan, Um-

tauschverhältnis der Aktien und Barabfindungsangebote informiert werden. Zum 

Anderen ist die Aufstellung einer Schlussbilanz erforderlich, welche  frühestens 

acht Monate vor der Handelsregisteranmeldung erfolgen darf.33,34 Der erstellte 

Verschmelzungsplan ist zur Überprüfung einem unabhängigen Sachverständigen, 

z.B. einem Wirtschaftsprüfer, zur Kontrolle vorzulegen.35,36 Wird der Verschmel-

zungsplan vom beauftragten Prüfer als ordnungsgemäß erachtet, sind dieser, so-

wie eine Mitteilung über die verschmelzenden Gesellschaften und Hinweise zu den 

Rechten von Gläubigern und Minderheitsaktionären beim Handelsregister einzu-

reichen, die Hauptversammlung einzuberufen und das Arbeitnehmerbeteiligungs-

verfahren vorzubereiten und einzuleiten (vgl. hierzu Tz. 5).37 Die Hauptversamm-

lung einer jeden Gründungsgesellschaft muss dem Verschmelzungsplan zustim-

men. Im Fall einer deutschen Aktiengesellschaft sind hierfür eine 

Dreiviertelmehrheit sowie eine notarielle Beurkundung notwendig.38 Oftmals wer-

den im Rahmen dieses Beschlusses weitere Entscheidungen getroffen, Organe 

bestellt oder Kapitalerhöhungen durchgeführt.39  

 

Nach erfolgreichem Abschluss des Arbeitnehmerbeteiligungsverfahrens müssen 

die Gesellschaften zur Vermeidung einer fehlerhaften Gründung nochmals ein 

zweistufiges Rechtmäßigkeitsverfahren durchlaufen.40 In einer ersten Stufe wird 

die Vollständigkeit aller Unterlagen, die Ordnungsmäßigkeit von Verschmelzungs-

plan, -bericht und -beschluss, die Verschmelzungsfähigkeit der beteiligten Gesell-

schaften sowie die Beachtung der Rechte von Gläubigern und Minderheitsaktio-

nären geprüft und anschließend eine sogenannte Rechtmäßigkeitsbescheinigung 

ausgestellt. Diese Prüfung erfolgt auf nationaler Ebene bei den Gründungsgesell-

schaften. In Deutschland übernimmt dies das Handelsregister. In einer zweiten 

                                                
31 Vgl. Art. 18 SE-VO i.V.m. §§ 5 Abs. 3, 6 UmwG. 
32 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 20 SE-VO, Rz. 7. 
33 Vgl. Art. 18 SE-VO i.V.m. §§ 8, 17 Abs. 2 UmwG. 
34 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 20 SE-VO, Rz. 29 ff. 
35 Vgl. Art. 22 SE-VO, Art. 18 SE-VO i.V.m. §§ 9 ff., 60, 73 UmwG. 
36 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 23, Tz. 6.3.1.2.4. 
37 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 24 SE-VO, §§ 6-8, 13 SEAG. 
38 Vgl. Art. 23 SE-VO, Art. 18 SE-VO i.V.m. §§ 65 Abs. 1 Satz 1 UmwG. 
39 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 24, Tz. 6.3.1.3.1. 
40 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 25, Tz. 6.3.1.3.3. 
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Stufe wird die Rechtmäßigkeit der Verschmelzung bei der SE geprüft. Die zustän-

dige Behörde (in Deutschland ebenfalls das Handelsregister) benötigt als Grund-

lage der Prüfung die auf nationaler Ebene ausgestellte Rechtmäßigkeitsbeschei-

nigung sowie eine Ausfertigung des Verschmelzungsplans. Hauptaugenmerk liegt 

nun auf der Zustimmung der Hauptversammlung, dem Verfahren zur Beteiligung 

der Arbeitnehmer und der Einhaltung nationaler Gründungsvorschiften des Sitz-

staates.41,42 Abschließend wird die SE-Gründung beim Handelsregister angemel-

det und eingetragen. Mit dieser Eintragung erlangt die gegründete SE Rechtsper-

sönlichkeit, die verschmelzenden Gesellschaften erlöschen und sämtliche Arbeits-

verhältnisse gehen auf die SE über.43,44 

 

3.2  Gründung durch formwechselnde Umwandlung 

Der Gründungsvorgang durch einen Rechtsformwechsel ist im Vergleich zur Ver-

schmelzung weniger komplex und demnach allein im Art. 37 SE-VO geregelt. Im 

Gegensatz zur Verschmelzung ist bei der formwechselnden Umwandlung lediglich 

ein nationaler Rechtsträger beteiligt, der sein Rechtskleid gegen eine europäische 

Rechtsform (SE) eintauscht.45,46 Dieser Rechtsformwechsel ist meines Erachtens 

wahrhaftig vergleichbar mit einem Outfitwechsel, da keine Auflösung der nationa-

len Aktiengesellschaft und keine Neugründung einer SE vorgesehen ist.47 Damit 

liegt kein Fall der Gesamtrechtsnachfolge vor, d.h. es erfolgt keine Übertragung 

von Aktiv- und Passivvermögen. Die Identität der Gesellschaft wird gewahrt.48  

 

Zur Gewährleistung dieser Tatsache sowie zum Schutz von Gläubigern hat der 

Gesetzgeber ein Verbot für eine gleichzeitige Sitzverlegung geregelt. Dies bedeu-

tet, dass der Umwandlungsvorgang sowie die Verlegung des Satzungssitzes der 

Europäischen Aktiengesellschaft zeitlich nicht zusammenfallen dürfen und eine 

Sitzverlegung für die SE erst nach erfolgreicher Eintragung ins Handelsregister 

möglich ist.49,50 

                                                
41 Vgl. Art. 12 Abs. 4, 25, 26 SE-VO, §§ 4, 8 SEAG.  
42 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 25 SE-VO, Rz. 3,6 ff., 14 ff. 

i.V.m. Art. 26 SE-VO, Rz. 1, 11 ff. 
43 Vgl. Art. 27 Abs. 1, 29 Abs. 1 und 4, Art. 16 Abs. 1 SE-VO. 
44 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 26. 
45 Vgl. Art. 37 Abs. 1 SE-VO. 
46 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 26, Tz. 6.3.2.1. 
47 Vgl. Art. 37 Abs. 2 SE-VO. 
48 Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
    Art. 37 SE-VO, Rz. 4-5 
49 Vgl. Art. 37 Abs. 3 i.V.m. Art. 12 SE-VO. 
50 Vgl. Seibt in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 37 SE-VO, Rz. 4. 
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Aus der Präambel des Umwandlungsplans der Deichmann SE geht hervor, dass 

diese sich für den Weg des Outfitwechsels entschieden hat. Formwechselnde Ge-

sellschaft war eine Gesellschaft der Deichmann-Gruppe, die Deichmann Internati-

onal Holding AG mit Sitz in Essen. Die gesetzlich vorgesehene Identitätswahrung 

der Gesellschaft wurde in den Umwandlungsplan der Deichmann SE übernom-

men.51 

 

In Deutschland kann eine solche Umwandlung problemlos durch eine Aktienge-

sellschaft erfolgen.52,53 Einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist dieser Vor-

gang nur durch Umwege eröffnet wurden, da diese zuvor einen Umwandlungsvor-

gang in eine Aktiengesellschaft durchführen muss.54  

 

Weiterhin muss die formwechselnde nationale Gesellschaft nach dem Recht eines 

Mitgliedsstaates der Europäischen Union gegründet wurden sein und ihren Sitz 

sowie ihre Hauptverwaltung im Gemeinschaftsgebiet haben. Ebenso wie bei der 

Verschmelzung ist eine Mehrstaatlichkeit für die Annahme dieser Rechtsform not-

wendig. Da nur ein Rechtsträger am Gründungsvorgang beteiligt ist, wird diese 

Voraussetzung durch das Vorhandensein einer seit mindestens zwei Jahren be-

stehenden Tochtergesellschaft ersetzt.55 Die Deichmann SE besitzt mit der Deich-

mann Shoes UK Ltd. mit Sitz in Lubenham, Vereinigtes Königreich, seit wenigstens 

zwei Jahren eine Tochtergesellschaft in einem anderen EU-Mitgliedsstaat. 

 

Eine Zweigniederlassung ist nicht ausreichend, da sie nur einen unselbstständi-

gen, räumlich-organisatorisch getrennten Teil eines Unternehmens darstellt.56,57 

Sie ist daher vergleichbar mit einem Ebenbild der Hauptniederlassung. Es besteht 

nicht die Möglichkeit verschiedene Aufgabenbereiche oder Hilfsgeschäfte auszu-

gliedern, vielmehr müssen in einer Zweigstelle die gleichen Tätigkeiten ausgeübt 

werden. Des Weiteren muss sie so organisiert werden, dass sie bei Wegfall der 

Hauptgeschäftsstelle problemlos weitergeführt werden kann. Dieser Funke Selbst-

ständigkeit bedeutet eigene Betriebsmittel, eine eigene Buchführung sowie ein se-

parates Bankkonto. Zudem muss eine leitende Position mit Handlungsvollmachten 

                                                
51 Vgl. Tz. 1.2. des beigefügten Umwandlungsplans. 
52 Vgl. Art. 37 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 4 SE-VO. 
53 Vgl. Zimmermann/Zimmermann-Hübner in „Handels- und Gesellschaftsrecht“, 11. Auflage 2013, 

Erich Fleischer Verlag, Tz. 2.14.4.5. 
54 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 26, Tz. 6.3.2.1. 
55 Vgl. Seibt in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 37 SE-VO, Rz. 1. 
56 https://www.gabler-banklexikon.de/definition/zweigniederlassung-62953 
57 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 27, Tz. 6.3.2.1. 
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und Prokura eingerichtet werden. Da eine Zweigstelle kein eigenständiges Unter-

nehmen darstellt, muss sie ebenfalls den Namen der Hauptniederlassung führen. 

Einzig über den Zusatz „Zweigniederlassung“ kann frei entschieden werden.58 

 

Für die Durchführung dieses Gründungsvorganges muss der Vorstand der AG ei-

nen Umwandlungsplan erstellen.59 Dieser Umwandlungsplan enthält, anders als 

bei der Verschmelzung, Regelungen über die Beziehungen der Aktionäre zueinan-

der und zur formwechselnden AG, nicht gegenüber Dritten. Mangels Bestimmun-

gen, die das Außenverhältnis betreffen, ist der Umwandlungsplan nicht vergleich-

bar mit einem schuldrechtlichen Vertrag.60 Er ist lediglich ein Dokument, welches 

die Bedingungen der Umwandlung regeln soll. Über genaue Inhalte trifft      Art. 37 

SE-VO keine Aussagen. In Anlehnung an die Artikel der SE-VO zum Verschmel-

zungsplan kann davon ausgegangen werden, dass der Umwandlungsplan Anga-

ben wie Firma und Sitz der SE, Beteiligungsverhältnisse, etwaige Sonderrechte 

von Anteilseignern, das Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren und einen Entwurf der 

SE-Satzung beinhalten sollte. Da die Verordnung aber nicht direkt auf diese Vor-

schriften verweist, ist eine Abstimmung mit dem zuständigen Registerrichter rat-

sam.61 Eine notarielle Beurkundung des Umwandlungsplans ist nicht notwendig.62 

 

Die Angaben im Umwandlungsplan der Deichmann SE beweisen, dass die Vor-

schriften zum Verschmelzungsplan analog angewendet wurden. Aus dem beige-

fügten Dokument gehen die Firma „Deichmann SE“, der Sitz in Essen sowie das 

Grundkapital zum Zeitpunkt der Gründung in Höhe von 12.000.000 Euro hervor. 

Des Weiteren wurde festgelegt, dass widersprechenden Aktionären kein Abfin-

dungsangebot zusteht und die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer fortgeführt 

werden.63 Ebenso wurden in den Tz. 9 bis 12 die Sonderrechte und -vorteile einiger 

Aktionäre sowie anfallende Kosten und Gebühren und die Bestellung der KPMG 

AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer des ersten Geschäfts-

jahres festgelegt. 

 

                                                
58.https://www.frankfurt-main.ihk.de/existenzgruendung/rechtsfragen/idem/zweigniederlas-

sung/#2.1.%20Allgemeine%20Merkmale%20einer%20Zweigniederlassung 
59 Vgl. Art. 37 Abs. 4 SE-VO. 
60 Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
    Art. 37 SE-VO, Rz. 11. 
61 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 28, Tz. 6.3.2.2.1. 
62 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 28, Tz. 6.3.2.2.1. 
63 Vgl. Tz. 3,4,8 des beigefügten Umwandlungsplans. 
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Zusätzlich muss der Vorstand der AG einen Umwandlungsbericht für die Aktionäre 

verfassen. In diesem sollen die Anteilseigner über die rechtlichen und wirtschaftli-

chen Aspekte der Umwandlung und über Auswirkungen auf sie und die Arbeitneh-

mer informiert werden sowie die Vor- und Nachteile des bevorstehenden Umwand-

lungsprozesses aufgezeigt bekommen.64 Zu den rechtlichen Aspekten zählen ins-

besondere die Tatsache, dass die Aktionäre zukünftig an einer Europäischen 

Aktiengesellschaft beteiligt sein werden und die damit für sie verbundenen steuer-

lichen Auswirkungen. Für Arbeitnehmer ergeben sich nur in seltenen Fällen ar-

beitsrechtliche Veränderungen, da durch die Identitätswahrung der Arbeitgeber 

unverändert bleibt. Wirtschaftliche Aspekte umfassen u.a. eine zu erwartende ver-

besserte Marktstellung, Verbesserungen in Führungsstrukturen, aber auch anfal-

lende Kosten und Gebühren.65 Der Umwandlungsplan ist einen Monat vor der 

Hauptversammlung durch Einreichung beim Handelsregister zu veröffentlichen. 

Zeitgleich sind die Verhandlungen für das Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren auf-

zunehmen (vgl. hierzu Tz. 5).66,67  

 

An Stelle einer zweistufigen Rechtmäßigkeitsprüfung wie bei der Verschmelzung, 

ist bei einer SE-Gründung durch Umwandlung eine Kapitaldeckungsprüfung aus-

reichend. Hierbei wird mindestens ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer beauftragt, 

welcher gerichtlich oder behördlich zur Prüfung zugelassen sein muss. 68,69 Dieser 

muss bescheinigen, dass das Nettoreinvermögen der SE ausreicht, um ihr Grund-

kapital und die nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen (gesetzliche Rücklagen, Ka-

pitalrücklagen)70 zu decken (Kapitaldeckungsbescheinigung).71,72  Um die Eintra-

gung der SE beim Handelsregister anmelden zu können, muss die Hauptver-

sammlung, als oberstes Willensbildungsorgan einer Aktiengesellschaft, dem 

Umwandlungsplan zustimmen bzw. diesen genehmigen.73 Dieser Beschluss be-

darf einer notariellen Beurkundung. Neben der Genehmigung des Umwandlungs-

plans werden im Rahmen dieser Hauptversammlung die Bestellung des Ab-

                                                
64 Vgl. §§ 192 Abs. 1, 194 Abs. 1 UmwG. 
65 Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
    Art. 37 SE-VO, Rz. 23-30. 
66 Vgl. Art. 37 Abs. 5 SE-VO i.V.m. §§ 2, 4, 13, 21 SEBG. 
67 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 28, Tz. 6.3.2.2.2. 
68 Vgl. §§ 9-11, 60 UmwG. 
69 Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
    Art. 37 SE-VO, Rz. 40-42. 
70 Vgl. Seibt in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 37 SE-VO, Rz. 25. 
71 Vgl. Art. 37 Abs. 6 SE-VO. 
72 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 29, Tz. 6.3.2.2.4. 
73 Vgl. §§ 238, 230 Abs. 2 UmwG; §§ 121 ff. AktG. 
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schlussprüfers für das erste Geschäftsjahr sowie die Mitglieder der Organe be-

schlossen.74,75 Abschließend ist das Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren zu been-

den (vgl. hierzu Tz. 5) und die Gründung beim Amtsgericht am Sitz der SE zur 

Eintragung im Handelsregister anzumelden. Zusammen mit dieser Anmeldung 

sind eine Niederschrift des Umwandlungsplans und -berichts, die Kapitalde-

ckungsbescheinigung, die Vereinbarungen über die Beteiligung der Arbeitnehmer, 

der Nachweis über das Bestehen einer Tochtergesellschaft in einem anderen Mit-

gliedsstaat und die Kostenberechnung des Formwechsels einzureichen.76,77 Mit 

der Eintragung erlangt die SE ihre Rechtsfähigkeit und die nationale AG hat ihr 

Rechtskleid erfolgreich gewechselt.78,79 

 

3.3  Gründung einer Holding-SE 

Die dritte Möglichkeit eine Europäische Aktiengesellschaft zu gründen, besteht 

über den Weg einer Holding-SE. Eine Holding ist eine Gesellschaft, deren betrieb-

liche Hauptaufgabe darin besteht, Beteiligungen an einem oder mehreren Unter-

nehmen zu halten und zu verwalten. Sie besitzt selbst entweder gar keine Markt-

präsenz, d.h. bietet keine Produkte oder Dienstleistungen am Markt an oder diese 

Tätigkeiten sind von untergeordneter Bedeutung. Die Beteiligungsverwaltung er-

folgt hauptsächlich durch Ausübung der ihr zustehenden Gesellschaftsrechte oder 

durch den Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen. 80,81 

Zu bekannten Unternehmen, die sich für die Konzernstruktur einer Holding-SE ent-

schieden haben, zählen die Versicherungsgesellschaft „ARAG“ sowie der Automo-

bilhersteller „Porsche“.82,83 

 

An der Gründung einer Holding-SE müssen mindestens zwei Gesellschaften be-

teiligt sein, deren Sitz und Hauptverwaltung im Gemeinschaftsgebiet der Europäi-

schen Union liegen. Anders als bei den bisherigen Vorgängen wurde, neben Akti-

engesellschaften und einer bereits bestehenden SE, dieser Weg auch unmittelbar 

                                                
74 Vgl. Art. 37 Abs. 7 SE-VO i.V.m. § 197 Satz 1 UmwG, § 30 AktG. 
75 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 30, Tz. 6.3.2.3.1. 
76 Vgl. §§ 197, 199 UmwG; § 21 SEBG. 
77 Vgl. Seibt in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 37 SE-VO, Rz. 81. 
78 Vgl. Art. 16 SE-VO. 
79 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 30, Tz. 6.3.2.3.2, 6.3.2.3.3. 
80 Vgl. §§ 291 ff. AktG. 
81 Vgl. Zimmermann/Zimmermann-Hübner in „Handels- und Gesellschaftsrecht“, 11. Auflage 2013, 

Erich Fleischer Verlag, Tz. 2.14.4.3. 
82 https://www.arag.com/de/konzern/management/?cookieSetting=true 
83 https://www.porsche-se.com/unternehmen/ueber-uns 
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für Gesellschaften mit beschränkter Haftung eröffnet.84 Damit sollte auch kleineren 

und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit der Internationalisierung mit-

tels einer SE geboten werden. Für die Erfüllung des Prinzips der Mehrstaatlichkeit 

gibt es hierbei zwei Optionen. Einerseits ist eine Gründung möglich, wenn mindes-

tens zwei Gesellschaften verschiedener Mitgliedsstaaten am Gründungsvorgang 

beteiligt sind. Andererseits ist es ausreichend, wenn mindestens zwei Gesellschaf-

ten eine dem Recht eines anderen Mitgliedsstaates unterlegene Tochtergesell-

schaft oder Zweigniederlassung innehaben.85 Im Gegensatz zur Verschmelzung 

und Umwandlung bestehen die an der Gründung beteiligten Gesellschaften als 

Tochtergesellschaften eines Konzerns, mit der neu entstehenden SE als Konzern-

ober- bzw. Muttergesellschaft, fort. Die Anteilseigner dieser Gesellschaften brin-

gen ihre Anteile, im Rahmen einer Sachgründung, in die Holding-SE ein und wer-

den damit zu Aktionären der SE.86 

 

Umstritten ist bei dieser Gründungsvariante der Gründerbegriff, da aus der Vor-

schrift des Art. 32 SE-VO nicht eindeutig hervorgeht, ob dieser den Gründungsge-

sellschaften selbst oder deren Gesellschaftern zuzurechnen ist. Zum einen müs-

sen die Hauptversammlungen über die Gründung einer Holding beschließen, zum 

anderen kann jeder Anteileigner selbst entscheiden, ob er seine Anteile in die SE 

einbringen möchte und hat damit mittelbar Einfluss auf das erfolgreiche Zustande-

kommen der SE (Mindestprozentsatz). Eine herrschende Meinung in der Literatur 

vermutet, aufgrund der konsequenten Umbenennung der an der Gründung betei-

ligten Gesellschaften, die Aktionäre als die eigentlichen Gründer. In den Vorschrif-

ten zur Verschmelzung und Umwandlung war von „Gründungsgesellschaften“ die 

Rede. In den Art. 32 ff. SE-VO wurde diese Bezeichnung durch „die die Gründung 

anstrebenden Gesellschaften“ ersetzt.87 Dem entgegen wird die Meinung positio-

niert, dass die Gesellschaften, lediglich vertreten durch ihre Leitungs- und Verwal-

tungsorgane, den Gründungsplan aufstellen und offenlegen sowie die notwendige 

Gründungsprüfung in die Wege leiten und damit allein diese als „Gründer“ einer 

Holding-SE anzusehen sind. Auch die Mitwirkung der Anteilseigner im Rahmen 

des Zustimmungsbeschlusses ändert nichts an dieser Tatsache, da diese in ihrer 

Eigenschaft als Teil des Organs „Hauptversammlung“ handeln.88  

                                                
84 Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
    Art. 32, Rz. 1,2. 
85 Vgl. Zimmermann/Zimmermann-Hübner in „Handels- und Gesellschaftsrecht“, 11. Auflage 2013, 

Erich Fleischer Verlag, Tz. 2.14.4.2. 
86 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 30, Tz. 6.3.3.1. 
87 Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 

Vorbemerkungen zu Art. 32, Rz. 3. 
88 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 32 SE-VO, Rz. 11. 
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Ich schließe mich diesem Standpunkt an, da die Aktionäre für mein Dafürhalten 

allein im Zustimmungsbeschluss die Wahl zwischen Einbringung oder Nichtein-

bringung haben, den Gründungsgesellschaften jedoch die Hauptaufgaben für Or-

ganisation und Umsetzung zugeteilt werden.  

 

Den Start für den Gründungsvorgang bildet ein Gründungsplan, der durch die die 

Gründung anstrebenden Gesellschaften zu erstellen ist. Er stellt ein gemeinsames 

Dokument mit den Rahmenbedingungen zur Gründung zwischen den Gesellschaf-

ten dar.89,90 Bei der Beteiligung mehrerer Mitgliedsstaaten mit verschiedenen Lan-

dessprachen ist darauf zu achten, dass der Gründungsplan gleichlautend, d.h. mit 

gleichem Textaufbau und Satzinhalt, zu verfassen ist. Er enthält in erster Linie ei-

nen Bericht der Leitungs- und Verwaltungsorgane, welcher die rechtlichen und 

wirtschaftlichen Gesichtspunkte der Holdinggründung erläutern und begründen 

soll. Rechtliche Gesichtspunkte können u.a. die bevorstehende Konzernierung o-

der Schutzrechte von Minderheitsgesellschaftern, Gläubigern und Arbeitnehmern 

sein. Unter den wirtschaftlichen Gesichtspunkten werden Thematiken wie Infra-

strukturen, Größe und Wachstum der Märkte, Steuern und weitere Abgaben, nati-

onale Wirtschaftslagen, Kosten und Gebühren der Gründung sowie steuerliche 

Wirkungen des Anteilstauschs und der Konzernierung erfasst. Dieser Bericht be-

zweckt, dass Anteilseigner über die künftige Beteiligung an einer supranationalen 

Gesellschaft, deren Organstrukturen und sie selbst betreffende steuerliche Aus-

wirkungen informiert werden. Die Arbeitnehmer sollen über die Beteiligungen nach 

dem SEBG (vgl. hierzu Tz. 5) in der entstehenden SE in Kenntnis gesetzt werden. 

Von anderen weitreichenden individualarbeitsrechtlichen Veränderungen sind 

diese nur selten betroffen, da ihre Arbeitgeber bestehen bleiben.91 Die weiteren 

notwendigen Angaben im Gründungsplan sind stark an den Verschmelzungsplan 

angelehnt und richten sich deshalb nach Art. 20 Abs. 1 Buchst. a, b, c, f, g, h und 

i SE-VO (vgl. Tz. 3.1).92 Neben den Mindestangaben können auch fakultative Re-

gelungen hinsichtlich Dividendenausschüttungen, Aufgabenverteilungen oder Ak-

tivitäten an den einzelnen Standorten des Konzerns getroffen werden.93  

 

                                                
89 Vgl. Art. 32 Abs. 2 SE-VO. 
90.Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 

Vorbemerkungen zu Art. 32, Rz. 8-9. 
91.Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 

Vorbemerkungen zu Art. 32, Rz. 18-29. 
92 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 32 SE-VO, Rz. 24 ff. 
93.Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 

Vorbemerkungen zu Art. 32, Rz. 30-54. 
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Abschließend ist ein sogenannter Mindestprozentsatz zu regeln, den die Anteils-

eigner für eine erfolgreiche SE-Gründung einzubringen haben. Nach Art. 32 Abs. 

2 S. 3,4 SE-VO muss dieser mehr als 50% der stimmrechtsverleihenden Aktien 

betragen (einfache Mehrheit). Es ist daher ausreichend, wenn 50% und eine Aktie 

übertragen werden.94  

 

Der Gründungsplan ist von einem unabhängigen Sachverständigen, welcher von 

dem zuständigen Gericht bzw. der zuständigen Verwaltungsbehörde bestellt oder 

zugelassen wurde, auf die Mindestangaben, die Angemessenheit des Umtausch-

verhältnisses der Aktien und der dabei angewandten Bewertungsmethoden zu prü-

fen.95 Die an der Gründung der SE beteiligten Gesellschaften besitzen die Ver-

pflichtung diesen Gründungsplan innerhalb eines Monats vor der Hauptversamm-

lung im Mitgliedsstaat ihres Satzungssitzes sowie in ausländischen Registern, 

soweit dort Zweigniederlassungen oder Verwaltungssitze vorliegen, offenzule-

gen.96 Nach der Offenlegung müssen die Haupt- bzw. Gesellschafterversammlun-

gen der die Gründung anstrebenden Gesellschaften dem Gründungsplan zustim-

men. Mangels Regelung in der SE-VO hat der deutsche Gesetzgeber die Vor-

schrift um § 10 Abs. 1 Satz 1 SEAG ergänzt. Er hat darin beschlossen, dass es bei 

einer deutschen AG mindestens einer Dreiviertelmehrheit des bei der Beschluss-

fassung vertretenen Grundkapitals bzw. bei einer deutschen GmbH der abgege-

benen Stimmen bedarf.97 Dieser Beschluss ist notariell zu beurkunden.98  

 

Nach der Beschlussfassung ist den Anteilseignern eine dreimonatige Frist einzu-

räumen, in der sie Zeit haben sich für oder gegen die Einbringung ihrer Anteile zu 

entscheiden. Die Frist beginnt mit Zustimmung der letzten Haupt- oder Gesell-

schafterversammlung. Für die erfolgreiche Gründung einer Holding-SE ist es er-

forderlich, dass der Mindestprozentsatz innerhalb dieser Frist erreicht wird. An-

dernfalls scheitert die Gründung und der Gründungsplan verliert seine Bindungs-

wirkung.99 Bei Erreichen des Quorums ist dies dem Handelsregister 

                                                
94.Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 

Vorbemerkungen zu Art. 32, Rz. 55. 
95.Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 

Vorbemerkungen zu Art. 32, Rz. 62, 66, 73. 
96.Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 31, Tz. 6.3.3.2. 
97 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 32 SE-VO, Rz. 65. 
98 Vgl. Art. 32 Abs. 6 SE-VO. 
99 Vgl. Art. 33 Abs. 2 SE-VO. 
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bekanntzumachen und eine einmonatige Nachfrist für die Gesellschafter einzuräu-

men, die bisher noch keine Einbringungsabsicht erklärt haben.100,101 Sind die an 

der Gründung beteiligten Gesellschaften der Meinung, dass alle Gründungsvo-

raussetzungen erfüllt sind, kann die Gründung der Holding-SE beim Handelsregis-

ter zur Eintragung angemeldet werden. Dieses prüft vor der Eintragung, ob die 

Vorschriften des Art. 32 SE-VO sowie bei einer SE mit Sitz in Deutschland die 

Vorschriften der §§ 32 ff. AktG zur Sachgründung erfüllt wurden und ob der Min-

destprozentsatz tatsächlich eingebracht wurde. Mit dem Tag der Eintragung er-

langt die Holding-SE ihre Rechtspersönlichkeit. Die einbringenden Gesellschafter 

erhalten im Wege eines Anteilstauschs ihre Aktien an der SE und alle Gesellschaf-

ter, die gegen eine Einbringung gestimmt haben, bleiben Anteilseigner der künfti-

gen Tochtergesellschaften.102 

 

3.4  Gründung einer Tochter-SE 

Die Gründung einer Tochter-SE ist weitestgehend das Gegenstück zur Holding-

SE und findet Hauptanwendung im Rahmen eines Joint Venture. Ein Joint Venture 

ist ein Zusammenschluss aus mehreren eigenständigen Unternehmen zur Durch-

führung von gemeinsamen Projekten, der Entwicklung neuer Produkte oder zum 

Erreichen einer bestimmten Marktposition.103 Es gingen beispielsweise die Allianz 

und die Volkswagen Financial Services ein Joint Venture ein, um sich im Bereich 

der Kraftfahrzeugversicherungen eine marktführende Position zu verschaffen oder 

die Energiekonzerne RWE und E.ON, um neue Kraftwerke zu bauen.104 Eine Toch-

ter-SE kann primär durch sämtliche nationale und europäische Gesellschaften o-

der sekundär durch eine bereits bestehende SE gegründet werden. 

 

3.4.1 Primäre Gründung 

An einer primären Gründung müssen mindestens zwei Gesellschaften mit Sitz und 

Hauptverwaltung in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union beteiligt sein. 

Die Anforderungen an die Mehrstaatlichkeit sind korrespondierend zur                         

                                                
100 Vgl. Art. 33 Abs. 3 SE-VO. 
101 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 33, Tz. 6.3.3.3. 
102 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 33, Tz. 6.3.3.3. 
103 https://debitoor.de/lexikon/joint-venture 
104 https://www.firma.de/firmengruendung/joint-ventures-definition-arten-beispiele/ 
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Holding-SE105  Im Gegenzug zu den anderen primären Gründungsmöglichkeiten 

wurde der Begriff der gründungsfähigen Rechtsträger weit gefasst. Neben den un-

zähligen nationalen und europäischen Gesellschaftsformen, können auch Genos-

senschaften, Idealvereine, Stiftungen, juristische Personen des öffentlichen 

Rechts und Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungen an der Gründung 

einer Tochter-SE beteiligt sein.106  

 

Erfüllen die Gründungsgesellschaften die obigen Voraussetzungen, kann das 

Gründungsverfahren in Gang gesetzt werden. Bei einer gemeinsamen Tochter-SE 

mit Sitz in Deutschland finden die Gründungsvorschriften des deutschen Aktien-

rechts Anwendung. Einzig eine Spaltung durch Ausgliederung darf nicht erfolgen, 

da in diesem Fall nur ein Rechtsträger beteiligt wäre und die SE durch gesetzlichen 

Erwerb und nicht „durch Zeichnung ihrer Aktien“107 entstehen würde.108  

 

Zunächst muss die Satzung der SE verfasst und notariell beurkundet werden.109 

Über die Inhalte der Satzung enthält die SE-VO keine Regelungen, so dass für 

eine SE mit Sitz in Deutschland der Katalog des § 23 Abs. 3 und 4 AktG, erweitert 

um Sondervorteile für einzelne Aktionäre (§ 26 Abs. 1 AktG), Kosten für die Grün-

dung (§ 26 Abs. 2 AktG) sowie die Aktienübernahme gegen die Leistung von Ein-

lagen, Anwendung findet.110 Die Leistungen der Gesellschafter bzw. Anteilseigner 

können in Form von Bar- oder Sacheinlagen erfolgen.111,112 Ebenso wie bei den 

anderen Gründungsverfahren ist auch im Fall einer gemeinsamen Tochter-SE ein 

Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer unausweichlich.113,114 Die Gründungs-

gesellschaften haben einen Gründungsbericht zu erstellen und eine interne Prü-

fung des Gründungshergangs vorzunehmen. Erfolgen Einlageleistungen im Rah-

men einer Sachgründung ist zusätzlich ein externer sachverständiger Prüfer her-

anzuziehen.115,116 Wurden durch die Gründer alle vereinbarten Einlagen geleistet 

und das Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren vorschriftsgemäß abgeschlossen, 

kann die Gründung der Tochter-SE beim Handelsregister angemeldet werden. Vor 

                                                
105 Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 

Art. 35, Rz. 1. 
106 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 33, Tz. 6.3.4.1. 
107 Vgl. Art. 2 Abs. 3 SE-VO. 
108 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 36 SE-VO, Rz. 17. 
109 Vgl. § 23 Abs. 1 AktG. 
110 Vgl. Seibt in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 6 SE-VO, Rz. 6. 
111 Vgl. Art. 15 Abs. 1 SE-VO i.V.m. §§ 36 Abs. 2 Satz 1, 36a AktG. 
112 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 36 SE-VO, Rz. 21. 
113 Vgl. Art. 12 Abs. 2 SE-VO i.V.m. § 34 SEBG. 
114 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 36 SE-VO, Rz. 20. 
115 Vgl. §§ 32, 33 Abs. 2 AktG. 
116 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 36 SE-VO, Rz. 22. 
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der Eintragung wird hier nochmals die ordnungsgemäße Errichtung der SE ge-

prüft.117 Mit Eintragung erlangt die Tochter-SE ihre Rechtspersönlichkeit und die 

Gründungsgesellschaften bestehen als eigenständige Rechtsträger fort.118 

 

3.4.2 Sekundäre Gründung 

Mit Art. 3 Abs. 2 SE-VO als lex specialis zu Art. 2 Abs. 3 SE-VO hat der Verord-

nungsgeber einer bereits bestehenden SE das Privileg eingeräumt eine Tochter-

SE, ohne Vorhandensein eines zweiten Rechtsträgers, zu gründen.119 Einzige Vo-

raussetzung ist, dass die SE alleinige Gründerin ist, d.h. 100% der Anteile an der 

künftigen Tochtergesellschaft hält. Auch auf die bisher wichtige Gründungsvoraus-

setzung der Mehrstaatlichkeit wurde verzichtet, da es als ausreichend zu erachten 

ist, dass dieses Erfordernis bei Gründung der Muttergesellschaft erfüllt wurde.120 

Das sonstige Gründungsverfahren ist identisch zu dem einer primären Tochter-

SE-Gründung (vgl. Tz. 3.4.1). Der einzig sich ergebende Unterschied ist, dass eine 

Sekundärgründung auch im Rahmen einer Ausgliederung nach dem Umwand-

lungsgesetz erfolgen kann.121  

 

Meiner Ansicht nach stellt diese vereinfachte Gründungsmöglichkeit einen Vorteil 

für die Internationalisierung global auftretender Unternehmen dar, da z.B. Kon-

zernstrukturen unkomplizierter ausgebaut werden können. Zudem wurden nur die 

Voraussetzungen für die Gründungsgesellschaft und nicht für das Gründungsver-

fahren abgeschwächt, so dass etwaige missbräuchliche Gestaltungen verhindert 

werden können. Des Weiteren besteht auch für nationale Rechtsformen die Mög-

lichkeit ihr Unternehmen durch Tochtergesellschaften zu erweitern. Erschwerte 

Ausgliederungsvorgänge stünden somit einer Gleichberechtigung im Wege und 

könnten dazu führen, dass die Wahl der gemeinsamen Rechtsform auf internatio-

naler Ebene nicht auf die der SE fällt. 

 

3.5  Gründung einer Vorrats-SE 

Die Gründung einer SE als Vorratsgesellschaft stellt eine Sondergründungsform 

dar und wird umgangssprachlich als „Vorrats-SE“ bezeichnet. In diesem Fall wird 

                                                
117 Vgl. Art. 12 Abs. 1 SE-VO i.V.m. § 3, 4 SEAG, § 38 AktG. 
118 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 35 SE-VO, Rz. 4. 
119 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 36 SE-VO, Rz. 2. 
120 Vgl. Zimmermann/Zimmermann-Hübner in „Handels- und Gesellschaftsrecht“, 11. Auflage 2013, 

Erich Fleischer Verlag, Tz. 2.14.4.6. 
121 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 3 SE-VO, Rz. 16. 
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die supranationale Gesellschaft vorerst ohne eigenen Geschäftsbetrieb und ohne 

jegliche Arbeitnehmer gegründet.122 Bei einer Vorrats-SE mit Sitz in Deutschland 

muss für Außenstehende der Status als Vorratsgesellschaft, durch Angabe des 

Unternehmensgegenstands „Verwaltung eigenen Vermögens“, erkennbar sein 

und die Neugründung beim Handelsregister offen gelegt werden. Das Handelsre-

gister hat die Aufgabe zu prüfen, ob das satzungsmäßige Grundkapital tatsächlich 

gedeckt wird. Im Fall einer Unterbilanz können die Gründer zur Haftung herange-

zogen werden.123 Eine Unterbilanz entsteht, sobald das Passivvermögen das Ak-

tivvermögen übersteigt und entsprechend ein negatives Kapital auf der Aktivseite 

der Bilanz auszuweisen ist. Bei Kapitalgesellschaften ist hiervon die Rede, sofern 

nach Verrechnung mit den offenen Rücklagen und einem eventuellen Gewinnvor-

trag weiterhin ein Verlust besteht.124 Liegt der Verlust oberhalb des hälftigen 

Stamm- bzw. Grundkapitals, so ist dies gegenüber der Gesellschafter- bzw. Haupt-

versammlung anzeigepflichtig.125 

 

Zu Beginn war dieses Modell ziemlich umstritten, da zunächst der Anschein er-

weckt wird, dass nicht alle bisher notwendigen Gründungsvoraussetzungen erfüllt 

werden. Da die SE beispielsweise ohne Arbeitnehmer gegründet wird, ist auch 

kein Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren notwendig. Nach der Einigung, dass die-

ses analog § 18 Abs. 3 SEAG bei Aufnahme der geschäftlichen Tätigkeit der SE 

nachzuholen ist, rückt die Vorrats-SE in ein besseres Licht.126 

 

In der Praxis können solche Vorratsgesellschaften von Gründungsgesellschaften 

aufgekauft und zum Beispiel für die Einbringung des eigenen Unternehmens ver-

wendet werden.127 Dabei wird als Kaufpreis mindestens das bereits eingezahlte 

Grundkapital festgesetzt. Im Anschluss können durch Satzungsänderungen die 

Firma, der Unternehmensgegenstand, die Sitzverlegung und andere Kriterien fest-

gelegt werden. Diese Möglichkeit stellt eine Alternative für Gründungsinteressen-

ten dar, welche sich Arbeitsaufwand ersparen wollen und damit einige Schritte für 

die Zielerreichung überspringen können.128 

 

                                                
122 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 37, Tz. 6.4. 
123 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 2 SE-VO, Rz. 29. 
124 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/unterbilanz-50190 
125 Vgl. § 92 Abs. 1 AktG, § 49 Abs. 3 GmbHG. 
126 Vgl. Bayer in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 2 SE-VO, Rz. 30. 
127 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 37, Tz. 6.4. 
128 Vgl. Bettina Haider-Giangreco und Marcel Polte in „Betriebsberater 2014“, Aufsatz, Tz. II. 3 b), S. 

2949. 
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Ob sich dieser Weg tatsächlich als weniger umfangreich herausstellt, ist in meinen 

Augen fraglich, da durch sämtliche Änderungen und Anpassungen der Satzung 

und durch das Nachholen des Arbeitnehmerbeteiligungsverfahrens ebenfalls 

enorme bürokratische Hindernisse zu überwinden sind. Zudem wollen die Verkäu-

fer der Vorrats-SE Gewinne erzielen und setzen die Kaufpreise oberhalb des ein-

gezahlten Grundkapital an, so dass es auch finanziell zu Nachteilen kommen kann. 

 

4 Organisationsstruktur 

Nachdem eine bzw. mehrere Gesellschaften den für sich optimalen Weg zur Grün-

dung einer Europäischen Aktiengesellschaft gewählt haben, müssen sie sich zwin-

gend mit Fragen über den Sitz der SE sowie über Aufbau und Besetzung der Or-

gane auseinandersetzen. 

 

4.1 Sitz der SE 

4.1.1 Wahl des Sitzes 

Nach Art. 7 SE-VO kann der Sitz einer SE beliebig im Gebiet der Europäischen 

Union liegen.  Einzig der Mitgliedsstaat des Satzungssitzes und der Hauptverwal-

tung müssen sich entsprechen. Sollte dieser Regelung keine Folge geleistet wer-

den, ist dies ein Grund für die Liquidation der Gesellschaft.129 Ob diese ebenso am 

gleichen Ort innerhalb eines Landes liegen müssen, wurde den einzelnen Mit-

gliedsstaaten freigestellt.130 In der ursprünglichen Fassung des SEAG hat der deut-

sche Gesetzgeber von der Option Gebrauch gemacht und eine solche Regelung 

im § 2 SEAG getroffen. Allerdings wurde diese mit dem Gesetz zur Modernisierung 

des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen für die Schaffung einer 

größeren Gestaltungsfreiheit wieder gestrichen.131,132  

 

 

                                                
129 Vgl. Art. 64 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 SE-VO. 
130 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 47, Tz. 8.1. 
131 Vgl. Art. 18 Nr. 2 des RegE MoMiG, BT-Drucks. 16/6140. 
132 Vgl. Zimmer/Ringe in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 7 SE-VO, Rz. 21. 
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4.1.2 Grenzüberschreitende Sitzverlegung 

Mit Art. 8 SE-VO hat der Gesetzgeber die Möglichkeit eingeräumt jederzeit den 

Sitz der SE in einen anderen Mitgliedsstaat verlegen zu können, ohne die Gesell-

schaft im Herkunftsland auflösen und im Zuzugsstaat neugründen zu müssen. Da-

bei sind stets Satzungssitz und Hauptverwaltung gemeinsam zu verlegen. Haupt-

folge aus der Sitzverlegung ist die Änderung des auf die SE anwendbaren natio-

nalen Rechts.133 Unternehmen wird somit die Möglichkeit geboten die rechtlichen 

Rahmenbedingungen an wirtschaftliche Situationen anzupassen und die Markt-

lage zu optimieren.134 Um missbräuchliche Gestaltungen zu vermeiden, muss bis 

zur Wirksamkeit der Verlegung ein durchaus umfangreiches Verfahren durchlau-

fen werden. Das Leitungsorgan der SE hat einen Verlegungsplan mit Angaben zur 

bisherigen und künftigen Firma, Sitz sowie Zeitpunkt der Verlegung zu erstellen 

und der Hauptversammlung zur Zustimmung vorzulegen. Zudem muss zwingend 

ein Verlegungsbericht erstellt werden, in dem die rechtlichen und wirtschaftlichen 

Aspekte der Verlegung dargelegt und etwaige Auswirkungen für Anteilseigner, 

Gläubiger und Arbeitnehmer aufgezeigt werden.135 Das Handelsregister des Weg-

zugsstaates hat die Voraussetzungen für die Sitzverlegung zu prüfen und eine Be-

scheinigung über die Rechtmäßigkeit auszustellen.136 Mit dieser Bescheinigung 

und weiteren eventuell benötigten Unterlagen kann im Zuzugsstaat eine Eintra-

gung in das dortige Handelsregister erfolgen.137 Nach dieser Eintragung ist die 

Sitzverlegung wirksam und das Handelsregister des Wegzugsstaates erhält eine 

Meldung zur Löschung in dessen Register.138,139  

 

4.2  Leitungs- und Verwaltungssysteme 

In seiner heutigen Fassung enthält die Verordnung ein Wahlrecht zwischen einem 

dualistischen und monistischen Leitungssystem. Zu Beginn sah die Kommission 

allerdings vor, nur eine dualistische Organisationsstruktur für den Aufbau der SE 

zuzulassen, da eine strikte Trennung zwischen Leitung und Aufsicht unerlässlich 

                                                
133 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 47, Tz. 8.2. 
134 Vgl. Schröder in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 

Art. 8, Rz. 2. 
135 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 48, Tz. 8.2. 
136 Vgl. Zimmer/Ringe in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 8 SE-VO, Rz. 68-69. 
137 Vgl. Zimmer/Ringe in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 8 SE-VO, Rz. 78-80. 
138 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 48, Tz. 8.2. 
139 Vgl. Zimmer/Ringe in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 8 SE-VO, Rz. 81. 
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erschien.140 In einigen Mitgliedsstaaten, wie Belgien, Italien, Luxemburg, Portugal 

und Spanien, erfolgte zwar grundsätzlich eine Trennung der beiden Organe, diese 

betrachtete man jedoch ungezwungener. Mit Vorlage des geänderten Vorschlags 

wurde im Jahre 1989 das derzeit bestehende Wahlrecht eingeführt.141,142 Die Kom-

mission versprach sich hieraus eine Zusammenführung der verschiedenen Rege-

lungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten.143 

4.2.1 Dualistisches System 

Hauptmerkmal des dualistischen Leitungssystems ist die strikte Trennung der Ge-

schäftsführung und Überwachung, indem die Aufgaben zwei verschiedenen Orga-

nen zugeordnet werden.144 In Deutschland ist dieses System bereits für nationale 

Aktiengesellschaften gesetzlich verankert und daher sehr vertraut. In der Verord-

nung findet man hierzu Regelungen in den Art. 39-42 SE-VO, welche die Thematik 

nur ansatzweise darstellen und den Mitgliedsstaaten einen Rahmen zur Ausge-

staltung bieten. Der deutsche Gesetzgeber hat diese Vorschriften um die                 

§§ 15-19 SEAG, d.h. Regelungen über die Wahrnehmung der Geschäftsleitung 

durch Mitglieder des Aufsichtsorgans, die Anzahl der Mitglieder des Leitungsor-

gans, die Zusammensetzung des Aufsichtsorgans, Informationsverlangen einzel-

ner Mitglieder des Aufsichtsorgans sowie die Festlegung zustimmungsbedürftiger 

Geschäfte ergänzt. Im Übrigen finden die Vorschriften des deutschen Aktienrechts 

Anwendung, so dass eine „deutsche“ SE im großen Ganzen einer deutschen AG 

entspricht.145 

 

4.2.1.1 Leitungsorgan 

Das Leitungsorgan einer SE ist vergleichbar mit dem Vorstand einer deutschen 

Aktiengesellschaft. Die Mitglieder werden von einem Aufsichtsorgan bestellt und 

abberufen.146 Die Hauptfunktion dieses Organs besteht in der eigenverantwortli-

chen Geschäftsführung und Vertretung der SE, d.h. die Mitglieder unterliegen kei-

                                                
140 Vgl. Teichmann in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 38 SE-VO, Rz. 4. 
141 Vgl. Manz in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 38, Rz. 3. 
142 Vgl. Teichmann in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 38 SE-VO, Rz. 4-6. 
143 Vgl. Manz in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 38, Rz. 1. 
144 Vgl. Teichmann in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 38 SE-VO, Rz. 28. 
145 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 10, Tz. 5.1.1. 
146 Vgl. Seibt in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 39 SE-VO, Rz. 1. 
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nerlei Weisungen von Aufsichtsorganen, Aktionären oder der Hauptversamm-

lung.147 Geschäftsführung sind die tatsächlichen und rechtsgeschäftlichen Tätig-

keiten für die Gesellschaft, insbesondere deren Leitung bzw. die Leitung deren 

Angestellten.148 Hierbei gilt grundsätzlich das Mehrheitsprinzip. Das bedeutet, 

dass Beschlussfassungen nur mit der Stimmenmehrheit der anwesenden oder ver-

tretenen Mitglieder erfolgen können.149 Vertretung befasst sich hingegen mit der 

Wirksamkeit des Handels im Außenverhältnis gegenüber Dritten.150 Es muss be-

achtet werden, dass die Mitglieder des Leitungsorgans grundlegend gemeinschaft-

lich auftreten müssen (Gesamtvertretung).151 Beide Regelungen sind jedoch dis-

positiv und können in der Satzung einer SE abweichend bestimmt werden. 

 

4.2.1.2 Aufsichtsorgan 

Das Aufsichtsorgan einer SE ist vergleichbar mit dem Aufsichtsrat einer deutschen 

Aktiengesellschaft. Während das Leitungsorgan der SE tatsächlich die Geschäfte 

führt, ist dem Aufsichtsorgan die Überwachung dieser Handlungen auferlegt wur-

den. Es prüft die Vorgänge und Vorhaben des Leitungsorgans auf Rechtmäßigkeit, 

Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit und hat mittels zugewiesener Zustim-

mungsvorbehalte die Möglichkeit bestimmte Geschäfte zu unterbinden.152 Aller-

dings steht es dem Aufsichtsorgan nicht zu Ersatzmaßnahmen durchführen.153 

Stellt das Aufsichtsorgan fest, dass das Leitungsorgan teilweise oder gar nicht ord-

nungsgemäß agiert, ist es dazu befugt, die entsprechenden Mitglieder abzuberu-

fen.154 Die Mitglieder des Aufsichtsgremiums einer SE werden von der Hauptver-

sammlung bestellt. Es erfolgt eine Wahl mit einfacher Mehrheit. Anderweitige Re-

gelungen in der Satzung sind möglich.155 

 

                                                
147 Vgl. Seibt in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 39 SE-VO, Rz. 5. 
148 Vgl. Manz in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 39, Rz. 4. 
149 Vgl. Art. 50 Abs. 1 SE-VO. 
150 Vgl. Manz in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 39, Rz. 4. 
151 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 10, Tz. 5.1.1.1. 
152 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 11, Tz. 5.1.1.2. 
153 Vgl. Manz in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 40, Rz. 1. 
154 Vgl. Manz in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 40, Rz. 2. 
155 Vgl. Drygala in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 40 SE-VO, Rz. 6. 
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4.2.2 Monistisches System 

Im Gegensatz zum dualistischen Leitungssystem zeichnet sich das monistische 

Modell durch die Verknüpfung von Geschäftsführung und Überwachung in einem 

einzigen Organ, dem Verwaltungsorgan, aus.156 Bei einer SE mit Sitz in Deutsch-

land wird dieses als „Verwaltungsrat“ bezeichnet.157 Da diese Variante in vielen 

Ländern bislang nicht im nationalen Aktienrecht verankert war, hat der europäische 

Gesetzgeber den Mitgliedsstaaten einen Gestaltungsfreiraum geschaffen und die 

Möglichkeit eröffnet neue Vorschriften für eine monistischen Leitung bei einer SE 

zu erlassen.158 Deutschland folgte bislang ebenso der Idee einer dualistischen Lei-

tung und konnte daher auf keine nationalen Vorschriften zurückgreifen. Aus die-

sem Grund erarbeitete der Gesetzgeber differenzierte Regelungen im Ausfüh-

rungsgesetz, welche die §§ 76 bis 116 AktG verdrängen.159,160 

4.2.2.1 Verwaltungsrat 

Im Verwaltungsrat werden die Aufgaben des Leitungs- und Aufsichtsorgans einer 

dualistisch geführten SE zusammengeführt. Er leitet demnach die Gesellschaft, 

bestimmt über fundamentale Entscheidungen und überwacht zeitgleich sämtliche 

Maßnahmen zur Umsetzung.161 Die Zuordnung einzelner Tätigkeiten innerhalb 

des Organs erfolgt durch interne Geschäftsverteilung.162  

 

Die Teilaufgabe der Gesellschaftsleitung kann dem Verwaltungsrat nicht entzogen 

werden. Sie ist demnach ein delegationsfester Kernbereich der Geschäftsfüh-

rungskompetenzen und ermöglicht dem Verwaltungsrat ein gleichberechtigtes Be-

stehen neben der Hauptversammlung, ohne deren Weisungen zu unterliegen.163 

 

Die Anzahl der Organmitglieder wird nach europäischem Recht grundsätzlich 

durch Satzungsregelungen bestimmt. Einzig bei Vorliegen von Mitbestimmungs-

rechten für Arbeitnehmer wird der Bestand aus drei Mitgliedern vorgeschrieben.164 

Weitere Einschränkungen sowie die Festlegung von Mindest- und Höchstzahlen 

                                                
156 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 12, Tz. 5.1.2. 
157 Vgl. § 20 SEAG. 
158 Vgl. Art. 43 Abs. 4 SE-VO. 
159 Vgl. §§ 20 bis 49 SEAG. 
160 Vgl. Teichmann in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 43 SE-VO, Rz. 2. 
161 Vgl. § 22 Abs. 1 SEAG. 
162 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 13, Tz. 5.1.2.1. 
163 Vgl. Teichmann in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 43 SE-VO, Rz. 12-13. 
164 Vgl. Art. 43 Abs. 2 SE-VO. 
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wurden den Mitgliedsstaaten freigestellt.165 Der deutsche Gesetzgeber hat von die-

ser Option Gebrauch gemacht und im § 23 SEAG folgende Ausführungen getrof-

fen: 

Er greift auf die Regelung der Verordnung zurück, dass die Anzahl grundsätzlich 

durch die Satzung bestimmt wird. Weitere Einschränkungen oder Mindestanforde-

rungen werden an die Höhe des Grundkapitals der SE gebunden. Beträgt dieses 

mehr als drei Millionen Euro, ist der Bestand aus mindestens drei Mitgliedern ver-

pflichtend. Des Weiteren dürfen bei einem Grundkapital von bis zu 1.500.000 Euro 

maximal neun, bei mehr als 1.500.000 Euro fünfzehn und bei mehr als       

10.000.000 Euro einundzwanzig Mitglieder im Verwaltungsrat mitwirken.166 Meines 

Erachtens ist die Festlegung der Mindestanzahl von drei Mitgliedern bei mehr als 

drei Millionen Euro Grundkapital sehr zweckmäßig, da bei dieser Höhe zeitgleich 

von einer Vielzahl Angestellten ausgegangen werden kann und auf diese Weise 

eine effektivere Leitung gewährleistet werden kann. Die Bestimmung von Höchst-

zahlen, unter Anknüpfung an die Höhe des Grundkapitals, empfinde ich ebenso 

als zielführend, da die Mitwirkung zu vieler Mitglieder Entscheidungs- und Umset-

zungsprozesse erheblich verzögern könnte. 

 

Die Deichmann SE hat die europäisch vorgeschriebene Mindestzahl von drei Mit-

gliedern bei einer mitbestimmten SE in ihre Satzung übernommen. Zusätzlich 

wurde geregelt, dass die genaue Anzahl durch die Hauptversammlung bestimmt 

wird. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt längstens sechs Jahre. Innerhalb des ers-

tens Monats nach Bestellung besteht die Möglichkeit das Amt ohne wichtigen 

Grund niederzulegen. Nach § 11 der beigefügten Satzung wurden dem Verwal-

tungsrat der Deichmann SE die oben aufgeführten Aufgaben der Geschäftsleitung 

und -überwachung übertragen. Er hat einen Vorsitzenden sowie dessen Stellver-

treter zu bestimmen und alle drei Monate zusammen zu treten, um über den aktu-

ellen Stand der Geschäfte sowie deren voraussichtliche Entwicklung zu beraten.167 

 

4.2.2.2 Geschäftsführende Direktoren 

Von der Leitungsaufgabe des Verwaltungsrates ist die Tätigkeit der Geschäftsfüh-

rung zu unterscheiden. Nach § 40 SEAG sind für diesen Kompetenzbereich soge-

nannte „Geschäftsführende Direktoren“ zu bestellen, die sämtliche Geschäfte der 

                                                
165 Vgl. Manz in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 43, Rz. 25,27. 
166 Vgl. Manz in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 43, Rz. 66 ff. 
167 Vgl. §§ 9-11 der beigefügten Satzung. 
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Gesellschaft führen und sie gerichtlich sowie außergerichtlich vertreten.168 Eine 

Beschränkung der Vertretungsbefugnis ist ausgeschlossen.169  

 

Sie werden durch den Verwaltungsrat bestellt und können von diesem jederzeit 

abberufen werden. Anders als beim dualistischen System besteht die Möglichkeit, 

dass ein Mitglied des Verwaltungsrates zeitgleich als Geschäftsführender Direktor 

mitwirkt, solange gewährleistet werden kann, dass die Verwaltungsratsmehrheit 

aus nicht-geschäftsführenden Direktoren besteht.170 Abgesehen von der körper-

schaftlichen Bestellung wird oftmals ein Anstellungsvertrag abgeschlossen, wel-

cher als Dienstvertrag mit Ausrichtung auf entgeltliche Geschäftsbesorgung anzu-

sehen ist.171 

 

Eine weitere Überschneidung der Aufgabenbereiche Geschäftsführung und Über-

wachung ist durch die Beschränkung der Befugnisse der Geschäftsführenden Di-

rektoren im Verhältnis zur Gesellschaft ersichtlich. Dem Verwaltungsrat wird hier-

durch ermöglicht Vorgaben zu machen, Weisungen zu erteilen und sogar selbst 

einzelne Maßnahmen durchzuführen.172 Aufgrund der jederzeitigen Abberufbar-

keit, dem Anstellungsvertrag sowie den weiteren internen Beschränkungen sind 

die Geschäftsführenden Direktoren vergleichbar mit dem Geschäftsführer einer 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).173 

 

In Bezug auf das Organ der Geschäftsführenden Direktoren hat die Deichmann 

SE ebenfalls die aufgeführten gesetzlichen Grundregelungen zur Bestellung, Wei-

sungsgebundenheit, Abberufbarkeit und Aufgabenerteilung übernommen.174 Im     

§ 16 der beigefügten Satzung wurden ergänzend die zustimmungspflichtigen Ge-

schäfte geregelt. Dies bedeutet, dass bei Geschäften, die den gewöhnlichen Be-

trieb des Handelsgewerbes der Deichmann SE übersteigen, zum Beispiel Erwerb 

und Veräußerung von Anlagegegenständen, der Verwaltungsrat seine Zustim-

mung erteilen muss. 

                                                
168 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 14, Tz. 5.1.2.2. 
169 Vgl. § 44 Abs. 1 SEAG. 
170 Vgl. Teichmann in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Anhang zu Art. 43 SE-VO 

(§ 40 SEAG), Rz. 4. 
171 Vgl. Teichmann in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Anhang zu Art. 43 SE-VO 

(§ 40 SEAG), Rz. 16. 
172 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 14, Tz. 5.1.2.2. 
173 Vgl. Teichmann in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Anhang zu Art. 43 SE-VO 

(§ 40 SEAG), Rz. 5. 
174 Vgl. §§ 14-15 der beigefügten Satzung. 
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4.2.2.3 Probleme in der Praxis 

„Mitglied des Aufsichtsrats kann nicht sein, wer (…) gesetzlicher Vertreter eines 

von der Gesellschaft abhängigen Unternehmens ist.“175 Diese Vorschrift wurde in 

das deutsche Aktiengesetz aufgenommen, um das natürliche Organisationsgefälle 

innerhalb einer Konzerngesellschaft zu wahren. Geschäftsleiter einer Tochterge-

sellschaft, die vom Vorstand der Muttergesellschaft abhängig ist, stellen häufig 

eine Gefahr für die ordnungsgemäße Kontrolle des Vorstandes dar.176  Im Folgen-

den stellt sich die Frage, ob diese Inkompatibilitätsregel ebenso für Verwaltungs-

ratsmitglieder einer monistisch geführten SE angewendet werden kann. 

 

Der Gesetzgeber hat mit § 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SEAG versucht für eine monis-

tische SE die für dualistische Aktiengesellschaften anzuwendende Regelung 

nachzubilden, da die Mitglieder des Verwaltungsrates gegenüber Geschäftsfüh-

renden Direktoren eine vergleichbare Aufsichtsfunktion haben, wie der Aufsichts-

rat gegenüber dem Vorstand.177,178 Ziel ist es die Unabhängigkeit der Kontrolleure 

der Geschäftsleitung zu schützen und folglich eine strikte Funktionstrennung zwi-

schen Überwachungs- und Leitungsfunktion zu gewährleisten.179  

 

Das monistische System wird vorrangig von Familienunternehmen gewählt, da es 

durch § 40 Abs. 1 Satz 2 SEAG den Vorteil bietet im Verwaltungsrat sowie als 

Geschäftsführender Direktor tätig zu sein, solange die Mehrheit der Verwaltungs-

ratsmitglieder nicht zugleich als Geschäftsführende Direktoren bestellt werden. 

Damit wird einem Familienmitglied ein beherrschender Einfluss über sämtliche 

Vorgänge innerhalb der Gesellschaft ermöglicht.180 Mit Erlass dieser Vorschrift hat 

der Gesetzgeber bewusst entschieden, dass ein Teil der Verwaltungsratsmitglie-

der nicht unabhängig in der Gesellschaft tätig werden können, da von einer unab-

hängigen Kontrolle der eigenen Arbeit nicht ausgegangen werden kann. Ist es 

demnach dienlich eine Vorschrift, die die Unabhängigkeit der Kontrolleure fördern 

soll, auf diesen Personenkreis anzuwenden?181  

 

Wenn eine Personalunion von Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführendem 

Direktor vorliegt und sich daraus bereits eine fehlende Unabhängigkeit ergibt, ist 

                                                
175 Vgl. § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AktG. 
176 Vgl. Verse/Baum, AG 07/2016, S. 236. 
177 Vgl. Frohnmayer/Klein-Wiele, FuS 05/2018, S. 171. 
178 Vgl. Urteil des LG Frankfurt vom 03.05.2018, Az. 3-05 O 101/17. 
179 Vgl. Verse/Baum, AG 07/2016, S. 237. 
180 Vgl. Frohnmayer/Klein-Wiele, FuS 05/2018, S. 171. 
181 Vgl. Verse/Baum, AG 07/2016, S. 237. 
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es nebensächlich, ob diese Mitglieder zusätzlich noch in der Geschäftsleitung ei-

nes von der Mutter-SE abhängigen Unternehmens tätig werden bzw. sind.182 

 

Des Weiteren dürfen nach Art. 10 SE-VO Europäische Aktiengesellschaften ohne 

sachlichen Grund nicht schlechter behandelt werden als nationale Aktiengesell-

schaften. Wenn nach deutschem Recht ein Vorstandsmitglied mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats183 die Geschäftsleitung in einer Tochtergesellschaft übernehmen 

kann, bedürfe es einer sachlichen Rechtfertigung, weshalb ein geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied, dessen Stellung funktional mit der eines Vorstandsmit-

glieds verglichen wird, diese Möglichkeit nicht erhalten sollte. Eine monistische SE, 

mit Sitz in Deutschland, würde damit stärker eingeschränkt werden als eine natio-

nale Aktiengesellschaft. Ein schwerwiegendes Argument hierfür ist nicht augen-

scheinlich, da die Unabhängigkeit bereits durch § 40 Abs. 1 Satz 2 SEAG durch-

brochen wird.184 

 

Der Grundgedanke der Inkompatibilitätsregel verdeutlicht damit, dass eine Anwen-

dung auf den Teil der sogenannten „nicht geschäftsführenden Direktoren“ zu be-

schränken ist, da überhaupt nur bei diesen Personen eine unabhängige Überwa-

chung erreicht werden kann. Der zu umfassend formulierte Wortlaut des § 27 Abs. 

2 Satz 1 Nr. 2 SEAG ist im Wege einer teleologischen Reduktion auf nicht ge-

schäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zu begrenzen. Ein Änderungsvor-

schlag könnte „Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied kann nicht sein, 

wer gesetzlicher Vertreter eines von der Gesellschaft abhängigen Unternehmens 

ist“ lauten.185 

4.2.3 Leitungssysteme im Vergleich 

Auf den ersten Blick scheinen die beiden Leitungssysteme in ihrer Grundstruktur 

unwesentlich verschieden. Bei differenzierterer Betrachtung wird jedoch deutlich, 

dass sie im Detail essenzielle Unterschiede aufweisen. 

 

Im monistischen Modell wird dem Verwaltungsrat die oberste Leitungsfunktion zu-

geteilt. Dieser trifft damit die grundlegenden Entscheidungen des Unternehmens. 

Für die Tätigkeiten der Geschäftsführung werden zwar Geschäftsführende Direk-

toren bestellt, diese unterliegen jedoch den Weisungen des Verwaltungsrates und 

                                                
182 Vgl. Verse/Baum, AG 07/2016, S. 236. 
183 Vgl. § 88 Abs. 1 Satz 2 AktG. 
184 Vgl. Verse/Baum, AG 07/2016, S. 238. 
185 Vgl. Verse/Baum, AG 07/2016, S. 239. 
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sind diesem hierarchisch untergeordnet. Im dualistischen System findet man eine 

solche Weisungsgebundenheit nicht vor, da vermieden werden soll, dass ein mit 

der Überwachung beauftragtes Organ erheblich in die Unternehmensplanung ein-

greifen kann. Dem Aufsichtsorgan wurde mittels Zustimmungsvorbehalten ledig-

lich ermöglicht einzelne Maßnahmen zu verhindern.186 

 

Werden Arbeitnehmervertreter gewählt, so haben diese im monistischen System 

die Möglichkeit in der obersten Leitungsfunktion mitzuwirken, da hierbei keine Auf-

teilung zwischen Leitungs- und Aufsichtsorgan erfolgt. Damit werden Arbeitneh-

mern weitreichendere Kompetenzen und höhere Einflussmöglichkeiten mit größe-

rer Verantwortung zugetragen.187 

 

Der größte Unterschied ist jedoch bereits im Grundaufbau der SE zu erkennen. Da 

beim dualistischen System eine strenge Trennung zwischen Geschäftsführung 

und Überwachung erfolgt, können die Mitglieder nur in einem der Organe mitwir-

ken. Im monistischen Modell wird dies durch Mitwirkung von Verwaltungsratsmit-

gliedern als Geschäftsführende Direktoren aufgelockert.188 

 

Diese unterschiedlichen Gestaltungsvarianten sind abermals ein Zeichen für die 

Individualität einer SE. Große Unternehmen entscheiden sich oftmals für die her-

kömmliche dualistische Struktur, um eine weitreichende Mitwirkung von Arbeitneh-

mern, auf Ebene der Geschäftsführung, vermeiden zu können. Weiterhin verhin-

dert die Trennung der Organe die Gefahr von Gestaltungsmissbräuchen.189 

Für mittelständische und vor allem für Familienunternehmen ist die Alternative der 

monistischen Struktur sehr attraktiv, da den Firmengründern ermöglicht wird zeit-

gleich als Geschäftsführender Direktor, auf Ebene der Geschäftsführung und als 

Vorsitzender des Verwaltungsrates, auf Ebene der Leitung und Überwachung, mit-

zuwirken.190 

 

                                                
186 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 15, Tz. 5.1.3, 1. Tiret. 
187 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 15, Tz. 5.1.3, 3. Tiret. 
188 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 15, Tz. 5.1.3, 2. Tiret. 
189 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 16, Tz. 5.3. 
190 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 16, Tz. 5.3. 
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4.3  Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung ist das oberste Willensbildungsorgan der Europäischen 

Aktiengesellschaft und bezeichnet die Zusammenkunft aller Aktionäre zur Abstim-

mung über fundamentale Unternehmensentscheidungen oder zum Austausch 

wichtiger Informationen.191 Die Entstehung dieses Organs ist hauptsächlich auf die 

Struktur großer Unternehmen zurückzuführen, bei denen es aufgrund der Vielzahl 

an Anteilseignern nicht möglich, diese laufend in die unternehmerischen Entschei-

dungsprozesse einzubinden.192 

 

4.3.1 Zuständigkeiten 

Die Zuständigkeit der Hauptversammlung liegt in der Beschlussfassung über Fra-

gen und Thematiken, die außerhalb des Entscheidungsbereichs des Leitungs- und 

Verwaltungsorgans liegen. Auf eine genaue Definition wurde im Gesetz verzichtet. 

Vielmehr wurde auf die Rechtsquellen verwiesen, die die von der Hauptversamm-

lung zu regelnden Angelegenheiten beinhalten. Vorrangig betrifft dies die zur SE 

erlassene Verordnung, die nationalen Rechtsvorschriften, wie Aktien-, Umwand-

lungs- und Ausführungsgesetz und die in der Satzung festgeschriebenen Bestim-

mungen.193 

 

Durch den europäischen Gesetzgeber wurde festgelegt, dass in erster Linie für 

Umstrukturierungsmaßnahmen, insbesondere für Sitzverlegungen (Art. 8 Abs. 6 

SE-VO), Verschmelzungen (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 23 Abs. 1 SE-VO), Umwand-

lungen (Art. 66 Abs. 6 SE-VO) oder die Gründung einer Holding-SE (Art. 3 Abs. 1 

i.V.m. Art. 32 Abs. 6 SE-VO) allein die Hauptversammlung zuständig ist. Des Wei-

teren hat sie über Satzungsänderungen zu beschließen und die Mitglieder des 

Aufsichts- und Leitungsorgans im dualistischen System sowie des Verwaltungsor-

gans im monistischen System zu bestellen.194 Auf nationaler Ebene wurde dieser 

Aufgabenbereich um die in § 119 AktG genannten Zuständigkeiten ergänzt. Da-

runter zählt die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung von Mitgliedern 

des Leitungs- und Aufsichtsorgans bzw. des Verwaltungsorgans, die Bestellung 

                                                
191 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/hauptversammlung-33735 
192 Vgl. Mayer in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 52, Rz. 1. 
193 Vgl. Spindler in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 52 SE-VO, Rz. 2. 
194 Vgl. Mayer in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 52, Rz. 4. 
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eines Abschlussprüfers, der Beschluss über Maßnahmen zur Kapitalbeschaffung 

und -herabsetzung sowie die Auflösung der Aktiengesellschaft.195 

 

4.3.2 Einberufung einer Hauptversammlung 

4.3.2.1 Einberufungsberechtigung 

Eine Hauptversammlung ist mindestens einmal im Kalenderjahr innerhalb von 

sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres abzuhalten.196 Man spricht hierbei 

von einer „ordentlichen Hauptversammlung“, da diese gesetzlich vorgeschrieben 

und zwingend durchzuführen ist. Hintergrund dieser Regelung ist die Entgegen-

nahme, Erörterung und Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptver-

sammlung.197 Die Bezeichnungen „mindestens“ und „innerhalb“ lassen den Unter-

nehmen Freiraum zur Gestaltung. In der Satzung können somit weitere feste Ter-

mine vereinbart werden.198 Die Deichmann SE hat von derartigen zusätzlichen 

Terminen abgesehen und beschränkt sich in § 17 Abs. 1 ihrer Satzung auf das 

Zusammenfinden innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss eines Geschäfts-

jahres.  

 

Neben dieser regelmäßig durchzuführenden Hauptversammlung sind die Lei-

tungs-, Aufsichts- und Verwaltungsorgane einer SE jederzeit berechtigt zusätzli-

che „außerordentliche“ Hauptversammlungen einzuberufen.199 Aus dem Begriff 

„jederzeit“ geht hervor, dass es eines bestimmten Grundes für die jeweilige Einbe-

rufung nicht bedarf.200 

 

Da die Hauptversammlung den Anteilseignern die Möglichkeit bietet ihre Rechte 

wahrzunehmen und vermieden werden soll, dass die von der Aktionärsmehrheit 

bestellten Organmitglieder Minderheitsaktionäre an dieser Wahrnehmung hindern, 

hat der Gesetzgeber mit den Art. 55 und 56 SE-VO Schutzmaßnahmen errichtet.201 

Damit sind Aktionärsminderheiten legitimiert außerordentliche Hauptversammlun-

gen einzuberufen oder die Tagesordnung einer vorgesehenen Hauptversammlung 

                                                
195 Vgl. Spindler in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 52 SE-VO, Rz. 26. 
196 Vgl. Art. 54 Abs. 1 Satz 1 SE-VO. 
197 Vgl. Mayer in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 54, Rz. 1. 
198 Vgl. Mayer in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 54, Rz. 2. 
199 Vgl. Spindler in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 54 SE-VO, Rz. 12. 
200 Vgl. Spindler in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 54 SE-VO, Rz. 16. 
201 Vgl. Mayer in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 55, Rz. 1. 
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zu ergänzen und folglich eine Stellungnahme bezüglich ihrer persönlichen Anlie-

gen zu erzwingen.202 Unter Aktionärsminderheiten werden grundsätzlich ein oder 

mehrere Aktionäre verstanden, deren Anteil am Grundkapital der SE mindestens 

zehn Prozent beträgt.203 Jedoch wurde mit Festlegung dieses Quorums den Mit-

gliedstaaten vorbehalten einen geringeren Prozentsatz festzulegen, soweit dieser 

ebenso für nationale Aktiengesellschaften Anwendung findet.204 Der deutsche Ge-

setzgeber hat von dieser Gestaltungsoption Gebrauch gemacht und in § 50 SEAG 

eine Grenze von fünf Prozent festgelegt. Damit wurde eine Gleichbehandlung von 

nationalen und internationalen Aktiengesellschaften erreicht.205  

 

4.3.2.2 Inhalt einer Einberufung 

Aus einer Einberufung muss die Firma, der Sitz der SE, Zeit und Ort der Hauptver-

sammlung sowie besondere Teilnahme- und Abstimmungsmodalitäten hervorge-

hen.206 Ist die Gesellschaft börsennotiert, sind weiterhin Angaben zu Teilnahme-

voraussetzungen, Stimmabgabe, Aktionärsrechten und Internetseite der Gesell-

schaft zu treffen.207 Hat die SE ihren Sitz in Deutschland ist zu beachten, dass die 

Einberufung im elektronischen Bundesanzeiger bekanntzugeben ist.208 Abgese-

hen von den obigen Angaben ist mit der Einberufung bereits die Tagesordnung 

der Hauptversammlung zu bestimmen. Dies bedeutet, dass alle zu behandelnden 

Themen in entsprechender Reihenfolge aufzuführen sind.209 

 

Des Weiteren sind nach der Bekanntmachung sämtliche Kreditinstitute und na-

mentlich bekannte Aktionäre und Aktionärsvereinigungen binnen zwölf Tagen über 

die Einberufung, ihre Tagesordnung und Anträge von Aktionären in Kenntnis zu 

setzen.210 

  

                                                
202 Vgl. Mayer in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005, 
     Art. 55, Rz. 1 i.V.m. Art. 56, Rz. 1. 
203 Vgl. Art. 55 Abs. 1 Satz 1, 1. HS SE-VO. 
204 Vgl. Art. 55 Abs. 1 Satz 1, 2. HS SE-VO. 
205 Vgl. Spindler in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 55 SE-VO, Rz. 6. 
206 Vgl. Spindler in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 54 SE-VO, Rz. 20. 
207 Vgl. Knapp, DStR 47/2012, S. 2394, Tz. 2.4. 
208 Vgl. §§ 121 Abs. 3 i.V.m. 124 AktG. 
209 Vgl. Spindler in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 54 SE-VO, Rz. 25. 
210 Vgl. Spindler in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 54 SE-VO, Rz. 21. 
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4.3.3 Organisation und Ablauf einer Hauptversammlung 

Auf besondere Regelungen zu Organisation und Ablauf einer Hauptversammlung 

wurde auf europäischer Ebene verzichtet. Demnach ist vollumfassend auf das na-

tionale Aktienrecht zurückzugreifen.  

 

Zunächst sind Zeitpunkt und Veranstaltungsort der Hauptversammlung zu bestim-

men. Nach § 121 Abs. 5 AktG wird empfohlen diese am Sitz der Gesellschaft 

durchzuführen, jedoch kann in der Satzung Abweichendes vereinbart werden.211 

Bezüglich Zeitpunkt und Dauer einer Hauptversammlung sind einerseits die bereits 

ausgeführten gesetzlichen Fristen zu beachten. Der Termin muss so festgelegt 

werden, dass die Themen der Tagesordnung abgehandelt werden können, ohne 

dass die Versammlung Mitternacht überschreitet.212 Zur Teilnahme sind alle An-

teilseigner der Gesellschaft berechtigt. Diese müssen jedoch nicht persönlich an-

wesend sein, sondern können sich durch andere Personen vertreten und ihre 

Stimme abgeben lassen.213  

 

Während der Hauptversammlung haben die Aktionäre die Möglichkeit von ihrem 

Auskunftsrecht Gebrauch zu machen. Ein Aktionär kann, unabhängig von der 

Höhe seiner Beteiligung und Stimmrechte, zu allen Problematiken und Sachver-

halten der Gesellschaft Auskunft verlangen, insoweit dies für einen Tagesord-

nungspunkt erforderlich ist.214 

 

Um einen reibungslosen Ablauf einer Hauptversammlung gewährleisten zu kön-

nen, ist ein Versammlungsleiter zu bestimmen, welcher die Versammlung eröffnet 

und schließt, die Tagesordnungspunkte aufruft und Abstimmungsverfahren durch-

führt. 215 Es handelt sich dabei um eine zusätzliche Aufgabe. Welche Person be-

rechtigt ist diese auszuüben, wird weder auf europarechtlicher noch auf nationaler 

Ebene näher erläutert. In der Praxis übernimmt diese Tätigkeit oftmals der Vorsit-

zende des Aufsichtsrates.216 

  

                                                
211 Vgl. Spindler in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 53 SE-VO, Rz. 9. 
212 Vgl. Spindler in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 53 SE-VO, Rz. 11-12. 
213 Vgl. Spindler in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 53 SE-VO, Rz. 18,20. 
214 Vgl. Spindler in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 53 SE-VO, Rz. 22. 
215 Vgl. Mayer in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
     Art. 53, Rz. 22. 
216 Vgl. Knapp, DStR 47/2012, S. 2394, Tz. 3.3. 
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5 Mitbestimmung der Arbeitnehmer in einer SE 

„…Ziel des Gesetzes ist, in einer SE die erworbenen Rechte der Arbeitnehmer 

(Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) auf Beteiligung an Unternehmensent-

scheidungen zu sichern. Maßgeblich für die Ausgestaltung der Beteiligungsrechte 

der Arbeitnehmer in der SE sind die bestehenden Beteiligungsrechte in den Ge-

sellschaften, die die SE gründen.“ („Vorher-Nachher-Prinzip“)217 

 

Umstrukturierungen und Veränderungen können bei Arbeitnehmern zu großen 

Sorgen führen. In der Vergangenheit wurden Arbeiter ausgebeutet. Sie haben sich 

hart erkämpft, vor allem in großen Unternehmen, bei Grundsatzentscheidungen 

Mitsprache zu erhalten. Um zu verhindern, dass die Mitbestimmungsrechte der 

Arbeitnehmer in den Gründungsgesellschaften verloren gehen, hat der Gesetzge-

ber die Richtlinie zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer erlassen, welche in 

Deutschland durch das SEBG erweitert wurde. Damit eine neugegründete SE in 

das Handelsregister eingetragen werden kann, ist die Verhandlung über die künf-

tige Arbeitnehmerbeteiligung konstitutiv. Die Eintragung kann demnach erst erfol-

gen, wenn das Verfahren abgeschlossen, die Verhandlungsfrist verstrichen ist o-

der die Verhandlungen aufgrund eines Beschlusses nicht aufgenommen bzw. ab-

gebrochen wurden.218 Die Mitbestimmungsrechte in den Grundsatzregelungen der 

Europäischen Aktiengesellschaft aufzunehmen ist in meinen Augen sehr bedeu-

tungsvoll, da die Internationalisierung von Unternehmen somit für Arbeitnehmer 

ebenfalls die Chance auf Weiterentwicklung in einem wachsenden Unternehmen 

bietet.  

 

5.1 Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren 

Nachdem die Leitungsorgane der Gründungsgesellschaften die Gründung einer 

SE beschlossen haben, sind die Arbeitnehmervertretungen und Sprecheraus-

schüsse der beteiligten Gesellschaften sowie der betroffenen Tochtergesellschaf-

ten und Betriebe über die Planung zu unterrichten.219 Kein Informationsrecht be-

sitzen die vertretenen Gewerkschaften, da § 4 Abs. 2 SEBG ausschließlich von 

Arbeitnehmervertretungen und Sprecherausschüsse spricht.220 Sie erhalten Infor-

                                                
217 Vgl. § 1 Abs. 1 SEBG. 
218 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 39, Tz. 7. 
219 Vgl. Jares/Voigt, Der Betrieb 05/2020, S. 223. 
220 Vgl. Urteil des LAG Berlin-Brandenburg vom 10.02.2017, Az. 6 TaBV 1585/16. 
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mationen über die Struktur der beteiligten Gesellschaften, bestehende Arbeitneh-

mervertretungsorgane, Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer und werden aufge-

fordert das Besondere Verhandlungsgremium (BVG) zu bilden.221  

 

Das BVG setzt sich aus Vertretern der Mitgliedsstaaten zusammen, welche von 

der Gründung betroffen sind. Dies bedeutet, dass aus jedem Mitgliedsstaat, in dem 

Arbeitnehmer der Gründungsgesellschaften und deren Tochtergesellschaften tätig 

sind, ein Vertreter dem BVG angehören muss.222 Vorrangig werden hierfür Ge-

werkschaftsvertreter, leitende Angestellte oder Mitarbeiter der Betriebsräte ge-

wählt.223 Da die Übernahme der Vertretung des Mitgliedstaates in diesem Gre-

mium zugleich die Verantwortung über die künftigen Rechte bedeutet, sind die 

Zahlen der Arbeitnehmer der Mitgliedsstaaten ins Verhältnis zur Gesamtzahl zu 

setzen und abstufend weniger Vertreter ins BVG zu senden. Bis zu einem Anteil 

von 10% steht dem Mitgliedsstaat ein Sitz zu. Für weitere angefangene 10% erhält 

der jeweilige Mitgliedsstaat einen zusätzlichen Sitz im BVG, so dass die Verant-

wortung auf mehrere Personen verteilt werden kann.224 Für die Wahl und Bestel-

lung der Mitglieder des BVG erhalten die zuständigen Arbeitnehmervertretungen 

eine Frist von zehn Wochen, welche mit Bekanntgabe des Informationsschreibens 

der Leitungsorgane der Gründungsgesellschaften beginnt.225 

 

Liegen in den Gründungsgesellschaften keine Arbeitnehmervertretungen vor, wer-

den die Informationen zur Gründung direkt an die Arbeitnehmer geleitet, welche 

dann in Urwahlen die entsprechenden Mitglieder für das BVG bestimmen.226 

 

Wurden die Mitglieder erfolgreich bestellt, haben dieses innerhalb des Gremiums 

einen Vorsitzenden sowie zwei Stellvertreter zu wählen. Die Aufstellung einer 

schriftlichen Geschäftsordnung wird hingegen freigestellt.227,228 

 

                                                
221 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 40, Tz. 7.1.1. 
222 Vgl. Oetker in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, § 5 SEBG, Rz. 6. 
223 Vgl. § 6 Abs. 2, 4 SEBG. 
224 Vgl. Oetker in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, § 5 SEBG, Rz. 8,9. 
225 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 41, Tz. 7.1.1. 
226 Vgl. § 8 Abs. 7 SEBG. 
227 Vgl. § 12 Abs. 1 Satz 2 SEBG. 
228 Vgl. Jares/Voigt, Der Betrieb 05/2020, S. 228. 
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5.2  Möglichkeiten des BVG 

5.2.1 Verhandlungen mit den Unternehmensleitungen 

Wurde das BVG erfolgreich gegründet, werden die gewählten Mitglieder zur kon-

stituierenden Sitzung eingeladen, in welcher die Verhandlungen mit den Unterneh-

mensleitungen aufgenommen werden.229 Die Verhandlungen sollen innerhalb ei-

ner Frist von sechs Monaten abgeschlossen werden, wobei die Frist einvernehm-

lich auf ein Jahr verlängert werden kann.230 

 

Die Einladung zur konstituierenden Sitzung erfolgt unmittelbar nach Benennung 

der Mitglieder des BVG. Sind Unternehmen oder Unternehmensgruppen innerhalb 

der zehnwöchigen Frist nicht zur Bestellung von BVG-Mitgliedern gekommen, hat 

die Leitung zu prüfen, ob die Arbeitnehmerseite das Versäumnis zu vertreten hat. 

Dies ist u.a. bei Naturkatastrophen oder Arbeitskämpfen nicht der Fall. Wurde die 

Frist schuldhaft verstrichen, kann die Unternehmensleitung die Verhandlungen mit 

den bereits bestellten Mitgliedern beginnen. Weitere Mitglieder können ab dem 

Zeitpunkt der späteren Bestellung in die bestehenden Verhandlungen eintreten, 

eine Änderung der bisherigen Einigungen ist jedoch nicht möglich.231 

 

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung wird über die Zahl der von den Arbeit-

nehmern zu bestellenden Mitgliedern für die Aufsichts- und Verwaltungsorgane, 

das entsprechende Wahl- und Bestellungsverfahren sowie die Rechte der Arbeit-

nehmervertreter in den Aufsichts- und Verwaltungsorganen der künftigen SE be-

schlossen. Darüber hinaus kann ebenso darüber entschieden werden, dass keine 

Mitbestimmung durch die Arbeitnehmer in der SE erfolgt.232  

 

Liegt eine mitbestimmte SE vor, wird zusätzlich über Zusammensetzung, Befug-

nisse, Sitzungen und Anhörungen eines Betriebsrates auf Ebene der Europäi-

schen Aktiengesellschaft abgestimmt. Dieser übernimmt die Entscheidung über 

grenzüberschreitende Angelegenheiten zwischen der SE und ihren Tochtergesell-

schaften, insbesondere die Verteilung der Sitze im Aufsichts- und Verwaltungsor-

gan auf die betroffenen Mitgliedsstaaten.233 

                                                
229 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 42, Tz. 7.1.1. 
230 Vgl. § 20 Abs. 1, 2 SEBG. 
231 Vgl. Jares/Voigt, Der Betrieb 05/2020, S. 227. 
232 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 43, Tz. 7.1.3.1.1. 
233 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 44, Tz. 7.1.3.1.2. 
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5.2.2 Nichtaufnahme oder Abbruch der Verhandlungen 

Neben der erfolgreichen Durchführung der Verhandlungen über die Mitbestim-

mungsrechte der Arbeitnehmer, hat das BVG ebenso die Möglichkeit die Verhand-

lungen nicht aufzunehmen oder bereits begonnene Sitzungen abzubrechen.234 In 

diesen Fällen ist das Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren mit dem Nichtaufnahme- 

oder Negativbeschluss beendet. Die somit mitbestimmungsfreie SE kann abschlie-

ßend in das Handelsregister eingetragen.235 

 

5.3  Auffangregelungen des SEBG 

Beschließen das BVG und die Unternehmensleitungen, dass die vom Gesetzgeber 

geschaffenen Regelungen für die zu gründende SE passend sind oder können sie 

sich innerhalb von sechs Monaten bzw. einem Jahr nicht einigen, greifen für den 

SE-Betriebsrat die §§ 22 ff. SEBG sowie für die Rechte der Mitbestimmung die 

Vorschriften der §§ 34 ff. SEBG.236 

 

5.4  Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren am praktischen Bei-
spiel der Deichmann SE 

Die Deichmann AG besaß bis zum Zeitpunkt der Umwandlung keinen Betriebsrat. 

Eine Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat sowie eine Organisation der Arbeit-

nehmer auf europäischer Ebene lagen nicht vor. Aus diesem Grund sieht die Sat-

zung der SE vor, dass nach der Umwandlung im Verwaltungsrat ausschließlich 

Anteilseignervertreter vertreten sein werden. 

 

Über diese Vorstellungen ist innerhalb des Arbeitnehmerbeteiligungsverfahrens 

mit dem BVG zu verhandeln. Aus dem beigefügten Umwandlungsplan geht der 

Ablauf des Verfahrens nach den oben angeführten Vorschriften sowie innerhalb 

der gesetzlichen Fristen hervor. Ergebnis der Verhandlungen war ein individuell 

errichtetes Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer. 237 

  

                                                
234 Vgl. § 16 Abs. 1 SEBG. 
235 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 42, Tz. 7.1.2. 
236 Vgl. Martin Schaper, 2018: „Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) – Gründungs- und Gestal-

tungsoptionen“, S. 44, Tz. 7.2. 
237 Vgl. Tz. 7 des beigefügten Umwandlungsplans. 
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5.5  Sonderfall: Ordnungsgemäße Zusammensetzung des    
Aufsichtsrates bei einer formwechselnden Umwandlung 

Bei Beschluss des BVG oder bei Nichteinigung mit der Unternehmensleitung in-

nerhalb von maximal einem Jahr, finden die Auffangregelungen des SEBG Anwen-

dung. In den §§ 34 Abs. 1 Nr. 1 SEBG wurde festgelegt, dass Regelungen zur 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer, die vor der Umwandlung galten, weiterhin er-

halten bleiben. In der Praxis stellte sich dies als problematisch heraus, wenn in der 

Aktiengesellschaft vor vollzogener Umwandlung den Arbeitnehmern grundsätzlich 

Rechte zur Mitbestimmung zustanden, aber diese nicht ausgeübt wurden. Es stellt 

sich daher die Frage, ob bei § 35 Abs. 1 SEBG auf den rechtlich gebotenen Soll-

Zustand oder den praktizierten Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Umwandlung abzu-

stellen ist. 

 

Diese Fragstellung wird derzeit in der Rechtsprechung diskutiert und führt zu ver-

schiedenen Meinungen in den einzelnen Instanzen. Von der Erstinstanz wird dabei 

der Denkansatz vertreten, dass es auf den praktizierten Ist-Zustand ankomme.238 

Zutreffend wurde angeführt, dass sich im Rahmen einer Umwandlung die Mitbe-

stimmungsrechte nach dem SEBG richten und nicht wie bei der bisherigen Aktien-

gesellschaft nach dem Drittelbeteiligungs- und Mitbestimmungsrecht. Da im zu-

grundeliegenden Musterfall keine Vereinbarungen zur Arbeitnehmerbeteiligung 

getroffen wurden, hat die Erstinstanz die Auffangregelungen des § 35 Abs. 1 i.V.m. 

§ 34 Abs. 1 Nr. 1 SEBG angewandt. Im Rahmen der Auslegung dieser beiden 

Normen kam die Erstinstanz zu dem Ergebnis, dass Erhaltung der bisher gelten-

den Regelungen nicht zugleich bedeutet, dass es auf die abstrakte Rechtslage 

ankommt. Vielmehr ist auf die bisherigen Umstände abzustellen und wenn in der 

Aktiengesellschaft keine Arbeitnehmermitbestimmungen praktiziert wurden, 

kommt eine Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat der SE nicht in Betracht.239 

 

Gegen den von der Erstinstanz ergangenen Beschluss haben die Beteiligten Be-

schwerde eingelegt. Das Verfahren wurde zur Entscheidung der Zweitinstanz vor-

gelegt. Entgegen der bislang vertretenen Auffassung, wird nun auf den rechtlich 

gebotenen Soll-Zustand abgestellt.240 Das OLG führt an, dass Ziel der SE-Richtli-

nie241 die Sicherung der Arbeitnehmerrechte auf Unternehmensentscheidungen 

                                                
238 Vgl. Beschluss des LG Frankfurt vom 23.11.2017, Az. 3-05 O 63/17. 
239 Vgl. Beschluss des OLG Frankfurt vom 27.08.2018, Der Konzern 10/2018, S. 404. 
240 Vgl. Beschluss des OLG Frankfurt vom 27.08.2018, 21 W 29/18. 
241 Vgl. RL 2001/86/EG Nr. 18. 
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war und dies seitens des Gesetzgeber ebenfalls bei bisheriger Nichtausübung gel-

ten soll. Arbeitnehmer müssen diese Rechte bereits einmal erworbenen haben, 

wenn ihnen die Wahl zusteht diese nicht wahrzunehmen. Des Weiteren könnte 

dies ebenso bedeuten, dass vor der Umwandlung die Mitbestimmungsrechte als 

solche nicht anerkannt und praktiziert wurden und folglich der rechtswidrige Zu-

stand der Zusammensetzung des Aufsichtsrates nach der Umwandlung fortgeführt 

werden würde. Im Ergebnis käme es zu einer Verkürzung der Rechte, welche dem 

Ziel der umfänglichen Sicherung entgegenstünde.242 

 

Nach dem Wortverständnis des § 35 Abs. 1 SEBG ist auf die „Regelung“ abzustel-

len, die vor der Umwandlung „bestanden“ hat. Der Begriff „Regelung“ zeigt auf, 

dass die auf die Gesellschaft vor deren Umwandlung anzuwendenden Vorschriften 

weiterhin gültig sind und nicht nur der tatsächliche Zustand der Gesellschaft fort-

geschrieben werden soll. „Bestanden“ kann als Vergangenheitsform angesehen 

werden und damit die künftige Ungültigkeit der Gesetzlage widerspiegeln. Da in    

§ 34 Abs. 1 Nr. 1 ebenfalls von „Bestimmungen über die Mitbestimmung der Ar-

beitnehmer im Aufsichts- und Verwaltungsorgan galten“ die Rede ist, kann davon 

ausgegangen werden, dass in dieser Formulierungsweise das Wort „Regelung“ im 

Vordergrund steht und an dieser Stelle eindeutig von „gelten“ auszugehen ist.243 

 

Die Gründung einer SE soll nach Aussagen des Gesetzgebers nicht der Beseiti-

gung oder Einschränkung von „Gepflogenheiten“ der Arbeitnehmerbeteiligung die-

nen, aber dies bedeutet nicht das Einverständnis mit der Einschränkung bestehen-

der und eventuell nicht wahrgenommener Rechte der Arbeitnehmer.244 

 

Ich schließe mich der Argumentation des OLG Frankfurt an, da der Schutz der 

Arbeitnehmer Ursache der erlassenen Richtlinie sowie dem ergänzenden Mitbe-

stimmungsgesetz war. Den Arbeitnehmern soll es ermöglicht werden in großen 

Unternehmen oder Konzernstrukturen angehört zu werden und an aktuellen Un-

ternehmensentscheidungen teil zu haben. Die Auslegung auf den praktizierten Ist-

Zustand bietet höher bestellten Personen der Gesellschaft die Möglichkeit die ei-

genen Interessen ohne Gegendruck der Arbeiterschicht durchzusetzen. Im Ergeb-

nis ist dies entgegen dem Grundgedanken des Gesetzgebers. 

                                                
242 Vgl. Beschluss des OLG Frankfurt vom 27.08.2018, Der Konzern 10/2018, S. 406. 
243 Vgl. Beschluss des OLG Frankfurt vom 27.08.2018, Der Konzern 10/2018, S. 405. 
244 Vgl. Beschluss des OLG Frankfurt vom 27.08.2018, Der Konzern 10/2018, S. 407. 
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6 Auflösung und Liquidation einer SE 

Für die Wege, auf denen eine Europäische Aktiengesellschaft beendet werden 

kann, wird sowohl für die Beendigungsgründe als auch für die Durchführung der 

jeweiligen Verfahren auf das national anzuwendende Recht des Sitzstaates der 

SE verwiesen.245 Zu den in Art. 63 SE-VO abschließend aufgezählten Verfahren 

gehören die Auflösung, Liquidation, Zahlungsunfähigkeit, Zahlungseinstellung und 

Nichtigkeit einer Gesellschaft. Im täglichen Sprachgebrauch wird das Ende einer 

Gesellschaft oftmals mit den Worten „Auflösung“, „Liquidation“, „Beendigung“ oder 

„Löschung“ beschrieben und damit den Begriffen dieselbe Bedeutung beigemes-

sen. Rechtlich betrachtet sind diese jedoch streng zu unterscheiden. Während die 

Auflösung einer Gesellschaft bedeutet, dass sich diese vom werbenden in den li-

quidierenden Zustand wandelt, ist die Liquidation eine Folge dieser Auflösung und 

schafft die Grundlagen für die Beendigung. Die SE ist beendigt, wenn die Liquida-

tion vollständig abgeschlossen ist und die Beendigung im Handelsregister doku-

mentiert wurde (Löschung).246 

 

6.1 Auflösung einer SE 

Die Auflösung einer Europäischen Aktiengesellschaft kann durch freiwillige Ent-

scheidung oder aufgrund zwingender Auflösungstatbestände erfolgen.247 Die Akti-

onäre selbst lösen eine SE auf, wenn dies durch Beschluss der Hauptversamm-

lung oder durch Festlegung in der Satzung mittels einer Höchstdauer bestimmt 

wurde. Zwingend muss diese hingegen aufgelöst werden, wenn ein Insolvenzver-

fahren eröffnet, dies mangels Masse abgewiesen oder ein Satzungsmangel fest-

gestellt wurde.248 Unter einem Satzungsmangel ist die Verletzung von Vorgaben 

der SE-VO oder des verwiesenen nationalen Rechts zu verstehen. Möglich sind 

hierbei Verstöße bezüglich Grundkapital, Firma, Aktienvergabe, Bestellung bzw. 

Auswahl der Mitglieder der Leitungs-, Aufsichts- und Verwaltungsorgane sowie 

Fehler im Gründungsverfahren.249 Nicht zur Auflösung führt der Wegfall der Mehr-

staatlichkeit einer Gesellschaft im Anschluss an die Gründung, z.B. bei einer Toch-

ter- oder Holding-SE.250 

                                                
245 Vgl. Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
     Art. 63, Rz. 2. 
246 Vgl. Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
     Art. 63, Rz. 21. 
247 Vgl. Ehricke in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 63 SE-VO, Rz. 27. 
248 Vgl. § 262 Abs. 1 Nr. 1-6 AktG. 
249 Vgl. Ehricke in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 63 SE-VO, Rz. 31. 
250 Vgl. Ehricke in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 63 SE-VO, Rz. 32. 
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6.2  Liquidation einer SE 

Unter Liquidation einer SE ist die Abwicklung der Gesellschaft, insbesondere die 

Versilberung des vorhandenen Vermögens, die Gläubigerbefriedigung sowie die 

Verteilung des Restvermögens unter den Aktionären, zu verstehen. Durch die Ver-

weisfunktion des Art. 63 SE-VO finden die Abwicklungsvorschriften der §§ 264 ff. 

des deutschen Aktiengesetzes Anwendung.251 Um eine möglichst einfache Ab-

handlung des Liquidationsverfahrens ermöglichen zu können, hat die Gesellschaft 

sogenannte Abwickler zu bestellen. Dies ist meist eine Personengruppe, die dafür 

Sorge trägt, dass die oben genannten Aufgaben im Sinne der Gesellschafter erfüllt 

werden.252 

 

Bei einer dualistisch strukturierten SE erweist sich die Bestellung der Abwickler als 

unproblematisch, da die Organisationsstruktur einer deutschen Aktiengesellschaft 

entspricht. In der Regel übernehmen die amtierenden Mitglieder des Leitungsor-

gans diese Aufgabe.253  

 

Aufgrund ihrer für Deutschland innovativen Struktur gestaltet sich die Bestellung 

von Abwicklern bei einer monistischen SE schwieriger, da zunächst aus den 

Rechtsvorschriften nicht eindeutig hervorgeht, wem diese Aufgabe zuzuweisen ist. 

Art. 43 Abs. 4 SE-VO ermächtigt die Mitgliedsstaaten das Liquidationsverfahren 

einer monistischen SE eigenständig zu regeln. Der deutsche Gesetzgeber hat von 

dieser Gestaltungsoption jedoch keinen Gebrauch gemacht. Somit werden über § 

22 Abs. 6 SEAG die Regelungen der §§ 264-274 AktG in entsprechender Ausle-

gung zur Anwendung herangezogen.254 Da die Tätigkeitsbereiche des Vorstandes 

und Aufsichtsrates einer monistischen SE im Verwaltungsrat zusammengeführt 

werden, müssen die Aufgaben differenziert werden, um herauszufinden wem die 

Tätigkeit des Abwicklers zugeteilt werden kann. Während der Verwaltungsrat 

selbst die Gesellschaft leitet sowie die Grundlinien ihrer Tätigkeit bestimmt und 

überwacht, sind die Geschäftsführenden Direktoren für Geschäftsführung und Ver-

tretung zuständig. Hierbei wird deutlich, dass den Geschäftsführenden Direktoren 

ähnliche Funktionen des Leitungsorgans bzw. Vorstands einer dualistischen SE 

obliegen und diese folglich für die Erledigung der Abwicklungspflichten zu bestel-

len sind. Auch die beschränkbaren Befugnisse und Weisungsrechte des Verwal-

tungsrates haben hierauf keinen Einfluss. Des Weiteren ist der Rahmen bzw. der 

                                                
251 Vgl. Ehricke in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 63 SE-VO, Rz. 37. 
252 Vgl. Ehricke in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 63 SE-VO, Rz. 40. 
253 Vgl. Ehricke in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 63 SE-VO, Rz. 39. 
254 Vgl. Ehricke in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 63 SE-VO, Rz. 41. 
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Ablauf der Liquidation gesetzlich vorgeschrieben, so dass dem Verwaltungsrat 

kein Entscheidungsspielraum bleibt.255  

 

6.3  Beendigung durch Verstoß gegen Art. 7 SE-VO 

Bei dem Thema „Wahl des Sitzes“ (Tz. 4.1.1.) wurde bereits ausgeführt, dass der 

Satzungssitz und die Hauptverwaltung einer SE stets im gleichen Mitgliedsstaat 

liegen müssen und bei Verstoß die Beendigung der Gesellschaft droht. Dies be-

deutet nicht, dass ein solcher Verstoß sofort zum Verlust der Rechtsfähigkeit der 

SE führt, sondern vielmehr die Verantwortung der zuständigen Behörden, durch 

geeignete Maßnahmen, diesen Gestaltungsmissbrauch aufzuheben.256 Welche 

Maßnahmen im Einzelnen für zweckmäßig erachtet werden, um die Gesellschaft 

zur Beendigung des vorschriftswidrigen Zustandes anzuhalten, liegt im Ermessen 

der einzelnen Mitgliedsstaaten.257 Zunächst ist der SE eine Frist für die Zurückver-

legung des Sitzes zu gewähren.258 Sind innerhalb dieser Frist keine Handlungen 

zu verzeichnen, ist der Mitgliedsstaat in der Pflicht die Voraussetzungen zwangs-

weise wiederherzustellen. Geeignet hierfür ist die Festsetzung von Zwangsgel-

dern.259 Wenn eine Gesellschaft nicht bereit ist aus dem vorschriftswidrigen Zu-

stand zurückzutreten, ist eine Zwangsliquidation durchzuführen.260  Wird ein ande-

rer Mitgliedsstaat auf diesen Verstoß aufmerksam, ist er verpflichtet dies 

unverzüglich dem Sitzstaat der SE mitzuteilen, da nur dieser zur Durchführung 

entsprechender Maßnahmen berechtigt ist.261 

 

6.3.1 Hauptverwaltung außerhalb der EU 

Verlegt eine Europäische Aktiengesellschaft ihre Hauptverwaltung in ein Land, 

welches kein Mitglied der Europäischen Union ist und behält jedoch ihren Sat-

zungssitz innerhalb der EU bei, ist sie verpflichtet die Hauptverwaltung zurück zu 

verlegen. Die Alternative der Verlegung des Satzungssitzes kommt in diesem Fall 

                                                
255 Vgl. Ehricke in Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), SE-Kommentar, 2008, Art. 63 SE-VO, Rz. 42. 
256 Vgl. Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
     Art. 64, Rz. 1,2. 
257 Vgl. Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
     Art. 64, Rz. 15. 
258 Vgl. Art. 64 Abs. 1 SE-VO. 
259 Vgl. Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
     Art. 64, Rz. 17. 
260 Vgl. Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
     Art. 64, Rz. 19. 
261 Vgl. Art. 64 Abs. 4 SE-VO. 
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nicht in Betracht, da gemäß Art. 7 SE-VO Sitz und Verwaltung innerhalb des Ge-

meinschaftsgebietes liegen müssen.262  

 

6.3.2 Satzungssitz außerhalb der EU 

Liegt der Sitz bereits von Beginn an außerhalb der Europäischen Union, ist auf 

diese gegründete Gesellschaft nicht das Gemeinschaftsrecht anzuwenden. Wurde 

eine Gesellschaft nicht nach europäischem Recht gegründet, ist sie nicht berech-

tigt das Rechtskleid einer SE zu tragen, auch wenn sie als solche ins Handelsre-

gister eingetragen wurde und unter dieser Rechtsform im Außenverhältnis auftritt. 

Die Folgen der Zwangsliquidation finden auf eine solche Scheingesellschaft keine 

Anwendung.263 

 

Anders zu beurteilen ist eine spätere Sitzverlegung. In diesem Fall besteht bereits 

bei Eintragung der Sitzverlegung im Handelsregister die Möglichkeit diese als nich-

tig anzusehen. Es kann darauf hingewiesen werden, dass die Änderung bei Mit-

verlegung der Hauptverwaltung möglich ist, aber die Gesellschaft in der Rechts-

form der SE nicht fortbestehen kann und hierin ein Auflösungsgrund zu sehen 

ist.264 

 

6.3.3 Hauptverwaltung und Satzungssitz in unterschiedli-
chen Mitgliedsstaaten 

Liegen der Satzungssitz und die Hauptverwaltung einer Europäischen Aktienge-

sellschaft bereits seit der Gründung in unterschiedlichen Staaten oder erfolgt zu 

einem späteren Zeitpunkt eine Verlegung in einen anderen Staat, kann die Gesell-

schaft bei dieser Fallkonstellation ihre Rechtmäßigkeit, durch Verlegung der 

Hauptverwaltung an den Ort des Satzungssitzes und umgekehrt, wiederherstellen. 

Bei beiden Varianten wäre der Verbleib innerhalb des Gemeinschaftsgebietes ge-

währleistet.265 

 

                                                
262 Vgl. Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
     Art. 64, Rz. 4-5. 
263 Vgl. Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
     Art. 64, Rz. 7. 
264 Vgl. Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
     Art. 64, Rz. 8. 
265 Vgl. Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
     Art. 64, Rz. 9-11. 
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6.3.4 Hauptverwaltung und Satzungssitz an verschiedenen 
Orten innerhalb eines Mitgliedsstaates 

Hat ein Mitgliedsstaat von der Option Gebrauch gemacht und schreibt einer SE 

zusätzlich vor Satzungssitz und Hauptverwaltung an denselben Ort innerhalb des 

Landes zu legen, muss er zeitgleich festlegen, ob und welche Maßnahmen bei 

einem Verstoß zu ergreifen sind. Da der deutsche Gesetzgeber von dieser Rege-

lung mit dem Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung 

von Missbräuchen wieder abgesehen hat, keine eine deutsche SE Sitz und Haupt-

verwaltung auf verschiedene Orte in Deutschland verteilen.266 

7 Fazit 

Eine Rechtsform mit binnenmarktspezifischen Freiheiten zu schaffen, war im Zuge 

der Globalisierung nicht wegzudenken. Die jahrzehntelangen Verhandlungen bis 

zur offiziellen Einführung zeigen, dass dies, aufgrund der Mitwirkung der verschie-

denen Charakteristiken und Vorstellungen der Mitgliedsstaaten, kein einfaches 

Unterfangen war. Abschließend kann man das Ergebnis und dessen Umsetzung 

folgendermaßen zusammenfassen: 

 

Die SE hebt sich durch ihre Vielfältigkeit von bisherigen Rechtsformen ab. Infolge 

der unterschiedlichen Gründungsvarianten wird den Unternehmen der Weg in die 

Internationalisierung erleichtert, da auf die unterschiedlichen Gegebenheiten und 

Anforderungen der einzelnen Staaten zurückgegriffen werden kann. 

 

Konzerngesellschaften können sich der Vorteile der vereinfachten Gründung 

neuer SE-Tochtergesellschaften sowie der beliebigen Sitzverlegung innerhalb der 

Europäischen Union bedienen, um optimale Verhältnisse für Marktlage und Erfolg 

des Unternehmens zu schaffen. 

 

Familienunternehmen haben durch die facettenreichen Gestaltungsmöglichkeiten 

hinsichtlich der Organisationsstruktur die Perspektive, international zu expandie-

ren, ohne die Entscheidungsgewalt über sämtliche Unternehmensentscheidungen 

zu verlieren. Mit Einführung des monistischen Leitungssystems können die Fami-

lienmitglieder oder das Familienoberhaupt sowohl im Leitungsbereich als auch im 

Überwachungsbereich tätig werden und folglich die Kontrolle über die Handlungen 

innerhalb des Unternehmens behalten. 

                                                
266 Vgl. Fuchs in Manz/Mayer/Schröder, „Europäische Aktiengesellschaft SE“, 1. Auflage 2005,  
     Art. 64, Rz. 12. 
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Im Gegenzug zu anderen Gesellschaftsformen ist die SE eine sehr junge Rechts-

form. Die steigende Beliebtheit beweist, dass das Ziel einer innergemeinschaftli-

chen, aber staatenübergreifenden Rechtsform erreicht und die Basis durch Ver-

ordnung, Richtlinie und Ausführungsgesetze gelegt wurde. Probleme und Fragen 

bezüglich deren Umsetzung und Auslegung können sich jedoch erst mit voran-

schreitender Praktizierung ergeben. Die wachsende internationale Zusammenar-

beit der Mitgliedsstaaten wird diese Praktizierung unterstützen und das Register 

an Rechtsprechung erweitern. Auch in künftigen Jahren wird die SE zunehmend 

an Bedeutung gewinnen und sich auf dem europäischen Markt etablieren. 
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